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Vorwort

Die hier versammelten Studien gingen aus der vom 19. bis 21. September 2013 im 
Steiner Rathaus in Krems an der Donau durchgeführten Tagung „Wiegen – Zählen – 
Registrieren. Massenquellen als Herausforderung der mittelalterlichen und früh-
neuzeitlichen Handelsgeschichte“ hervor. Konzipiert wurde diese Veranstaltung im 
Rahmen zweier vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 
finanzierten Forschungsprojekte zum Donauhandel, die am Institut für Realienkunde 
des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Krems) und am Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung (Wien) angesiedelt waren beziehungsweise sind. Neben die-
sen beiden Instituten wirkten der Österreichische Arbeitskreis für Stadtgeschichts-
forschung und das Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (Universität Wien) 
als Mitveranstalter. Großzügig finanziell unterstützt wurde die Tagung von der Fritz 
Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung (Köln), den Ländern Niederöster-
reich (Abt. Wissenschaft und Forschung), Oberösterreich (Kulturabteilung) und 
der Stadt Wien (Kulturabteilung MA 7, Wissenschafts- und Forschungsförderung), 
der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien sowie dem 
Mierka Donauhafen Krems. Unser besonderer Dank gilt dem Arbeitskreis für Stadt-
geschichtsforschung, der unsere Tagung nicht nur zu seiner Jahrestagung machte, 
sondern diesen Band auch in seine Schriftenreihe aufnahm. Auch wenn der Leit-
begriff „Stadt“ nicht im Titel steht, dürfte allein der Hinweis auf die enge Verbindung 
von Stadt, vormodernen Märkten, Transport und Konsum genügen, um die Auf-
nahme eines Buches zur Handelsgeschichte in eine stadthistorische Reihe zu recht-
fertigen. Näheres wird aus den einzelnen Beiträgen ohnehin deutlich. Ohne deren 
Verfasserinnen und Verfasser hätte unser gemeinsames Publikationsprojekt nicht 
innerhalb eines Jahres realisiert werden können. Wir bedanken uns daher herzlichst 
für die kooperative Zusammenarbeit auch und gerade über Länder- und Sprach-
grenzen hinweg.

Peter Rauscher und Andrea Serles
Wien, im Frühjahr 2015
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1 Cipolla, Cultures.
2 Das Thema wird u. a. auf sehr polemische Weise bei Boldizzoni, Poverty, behandelt. Siehe auch Lloyd, 

Evolution Theory, sowie Hodgson, Economics; Plumpe, Wirtschaftsgeschichte.

Andrea Bonoldi

Gerichtsakten als serielle Quelle 
Das Beispiel der süddeutschen Kaufleute 
am Bozner Merkantilmagistrat (17.–18. Jahrhundert)

1. Einleitende Überlegungen

Die wirtschaftshistorische Forschung muss sich heutzutage immer mehr mit der 
ambivalenten Natur ihres epistemologischen Status zwischen Wirtschafts- und 
Geistes wis sen schaften auseinandersetzen. Wie Carlo Maria Cipolla bereits 1991 for-
mulierte, ist die Wirtschaftsgeschichte eine Gratwanderung zwischen zwei Kulturen, 
und heute sind die Orientierungsschwierigkeiten sowie Gefahren dieser Wanderung 
größer denn je.1

Ein Charakteristikum der wirtschaftshistorischen Forschung ist die Synthese von 
großer Narration und gründlicher Analyse. Während in der Geschichtsforschung die 
einzelnen historischen Ereignisse und Akteure immer noch eine zentrale Rolle spie-
len, hat sich die Ökonomie, die den anderen Bestandteil der Disziplin Wirtschafts-
geschichte darstellt, seit Jahrzehnten immer mehr in Richtung einer auf quantitativer 
Basis aufgebauten Wissenschaft, die mit einer äußerst verfeinerten Modellierung 
sozialer Phänomene arbeitet, entwickelt. Das ist an und für sich nichts Neues auf 
der Bühne der Wirtschaftsgeschichte; relativ neu ist jedoch, dass innerhalb der Dis-
ziplin zunehmend eine Trennung zwischen einem stark quantifizierenden, theore-
tisierenden Ansatz – der zum Beispiel die sogenannte Kliometrie oder „Historical 
Economics“ kennzeichnet – und einer noch eher deskriptiv arbeitenden Wirtschafts-
geschichtsschreibung deutlich wird. Eine eindeutige Zuordnung der einzelnen For-
schungen und der individuellen Forscherinnen und Forscher zu diesen zwei Kate-
gorien ist nicht immer möglich, aber die Dynamik scheint doch deutlich zu werden 
(und steht oft im Zusammenhang mit den Universitäten und Instituten, an welchen 
die jeweiligen Personen als Studierende oder Forschende angebunden sind).2 Ergänzt 
sei zudem, dass sich der kliometrische Ansatz nicht nur durch die starke Quantifizie-
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3 Hodgson, Economics. Geoffrey Hodgson schreibt in der Einleitung seines Buches: „A fundamentally dif-
ferent reality may require a different theory. This, in rough outline, is the problem of historical specificity.“ 
Ebd., XIII.

4 Granovetter, Economic Action.
5 Vgl. Engel, Homo oeconomicus; Kremser, Historizität, sowie die anregenden Überlegungen Claude Die-

bolts, einem Hauptvertreter des kliometrischen Ansatzes: Diebolt, Stakes.
6 Z. B. Foldari – van Leeuwen, Comparing, oder Hibbs – Olsson, Biogeography.

rung auszeichnet, sondern oft auch durch die Anwendung von komplexen Theorien, 
die unmittelbar von der aktuellen Wirtschaftswissenschaft abgeleitet werden, auf den 
historischen Bereich.

Daraus könnte sich – aus der Sicht der Historiker und Historikerinnen – 
ein gravierendes Problem ergeben: Inwieweit können die Voraussetzungen, die  
Grund hypothesen und die Arbeitsweise der heutigen Ökonomie – zum Beispiel 
Hypothesen wie die perfekte Rationalität, das maximierende und selbstorientierte 
Verhalten, die Verbreitung der Marktmechanismen usw. – tatsächlich in der his- 
torischen Forschung Platz finden, ohne dass allzu markante Anachronismen entste-
hen?3

Wenn die Wirtschaftswissenschaft kritisch das menschliche Verhalten in be- 
stimmten Situationen hinterfragt – und so sollte es sein –, dann muss dies im Be- 
wusstsein geschehen, dass die Entscheidungsfindung seitens eines Individuums  
tief in dessen sozialem und kulturellem Umfeld verwurzelt ist, wie dies unter ande-
rem Karl Polanyi, Moses Finley und Mark Granovetter gezeigt haben.4 Um es kurz 
zu machen: Entscheidungen über Produktion und Konsum können nicht unproble-
matisch auf eine abstrakte sowie in Zeit und Raum konstante Form von Rationali-
tät zurückgeführt werden, sondern sie müssen kontextualisiert werden. Diese Aus-
sage mag selbstverständlich und banal erscheinen, aber es liegen mehrere aktuelle 
Beispiele in der Literatur vor, die in eine andere Richtung gehen und schlichtweg 
unsere heutigen Vorstellungen über Rationalität und menschliche Motivation sowie 
die daraus entstandenen Institutionen ohne weiteres in die Vergangenheit projizie-
ren.5 Hinzu kommt die Tendenz, die Geschichte als Arbeitsfeld zu betrachten und sie 
für eine Überprüfung der verschiedensten wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen 
Theorien zu nutzen. Diese Studien beziehen sich jedoch oft auf lange Zeiträume sowie 
sehr unterschied liche historische und geografische Bedingungen, sodass die ihnen 
zugrunde gelegten vereinfachenden Prämissen für Historiker im eigentlichen Sinn 
nicht nachvollziehbar sind. So wird es zum Beispiel möglich, über an Marktmecha-
nismen orientierten Preisen und Einkommen in der mesopotamischen Gesellschaft 
oder über die Beziehung zwischen dem Zeitalter der „Neolithischen Revolution“ in 
einem bestimmten Gebiet und dem aktuellen Wert des Bruttoinlandsproduktes pro 
Einwohner in einem Atemzug zu sprechen.6

Andrea Bonoldi
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7 Ein Beispiel jüngeren Datums bietet der Band Casson – Hashimzade (Hg.), Databases.
8 Zwanowetz, Wirtschaftslage, 420.
9 Vgl. Allen, Institutional Revolution.

Die Herausgeber weisen mit dem vorliegenden Band auf einen wichtigen Punkt 
der Problematik hin: die Massen- oder seriellen Quellen. Das Problem des Messens, 
der Maße und Gewichte, der Wert der Zahlungsmittel usw. ist immer ein zentra-
ler Bestandteil der Wirtschaftsgeschichte gewesen. Es könnte sogar die Behauptung 
aufgestellt werden, dass sich die Wirtschaftsgeschichte von anderen Bereichen der 
Geschichtsforschung gerade dadurch unterscheide, dass sich ihre Befunde weit-
gehend auf quantitative Quellen stützen. Jeder Wirtschaftshistoriker weiß aber, wie 
kritisch die Arbeit mit quantitativen Quellen hinterfragt werden muss. Eines der 
Probleme bezieht sich auf die Quantität und Qualität der Daten. Hinsichtlich der 
Quantität zeigt sich, dass oft nur spärliche Daten in den Quellen zu finden sind und 
die Versuchung groß sein kann, diese Daten für die jeweiligen Forschungszwecke 
in unangemessener Weise zur Darstellung komplexer Sachverhalte heranzuziehen. 
Dennoch stehen bereits heutzutage umfangreiche Datensammlungen zu einzelnen 
Aspekten der Wirtschaftsgeschichte zur Verfügung, die zunehmend zu gewagten 
Interpretationen führen, auch wenn letztere sich eher im Rahmen von „Historical 
Economics“ als von „Economic History“ bewegen.7 Die Stichhaltigkeit dieser Stu-
dien hängt selbstverständlich von einer sensiblen und problembewussten Bewertung 
der Zuverlässigkeit sowie Vergleichbarkeit der erhobenen Daten ab. 

Der quellenbasierte Datenmangel beruht hingegen darauf, dass sie schlichtweg 
nicht erhoben wurden. Noch in relativ später Zeit und in wichtigen Bereichen der 
öffentlichen Verwaltung fehlte es zur Durchführung statistischer Datenerhebun-
gen an einer grundsätzlichen Bereitschaft sowie den erforderlichen Arbeitskräften. 
Der Gouverneur von Tirol-Vorarlberg, Wenzel Sauer, schrieb im Jahre 1789 über 
den Stand der Tiroler Wirtschaft: „Eine hauptsächliche Schwierigkeit […] entstehet 
daher, daß man gar keine sichern Data in Händen hat, auf welche man die weite-
ren Schlußfolgen stützen könnte.“8 Oftmals wurden also Daten nicht erhoben, und 
zuweilen fehlen auch die Quellen, die relevante Daten beinhalten könnten. In vielen 
Fällen ist es damit unmöglich geworden, Daten mittels eines Abgleichs unterschied-
licher Quellen zu überprüfen. Besonders die Forschenden zur Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (aber nicht nur diese) sind sich bewusst, 
dass auch der Umgang mit Zahlen, Daten und Rechnungen historisch bedingt ist: 
Präzision und Realitätsnähe entsprechen oft nicht dem Standard, der in der moder-
nen Gesellschaft üblich ist.9 Vor genau 100 Jahren schrieb Werner Sombart in sei-
nem eklektischen Werk „Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirt-
schaftsmenschen“ über die vorkapitalistische Wirtschaftsgesinnung etwas überspitzt: 
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10 Sombart, Bourgeois, 18.
11 TLA, Hs. 5318, Tiroler Handelsbilanz (1801). Vgl. zu ähnlicher Thematik in Bezug auf Galizien den Beitrag 

von Klemens Kaps in diesem Band.
12 Hassinger, Außenhandel, 76; Bonoldi, Fiera, 341–361, 392–394.
13 Siehe dazu grundlegend Cipolla, Cultures.

„Ein Analogon dazu in der Sphäre der Wirtschaft bietet der gering entwickelte Sinn 
für das Rechnungsmäßige, für das exakte Abmessen von Größen, für die richtige 
Handhabung von Ziffern. Das gilt selbst für die Tätigkeit des Kaufmanns. In Wirk-
lichkeit wollte man gar nicht ‚exakt‘ sein. Das ist eine spezifisch moderne Vorstellung, 
daß Rechnungen notwendig ‚stimmen‘ müssen. Alle frühere Zeit ging bei der Neu-
heit ziffernmäßiger Wertung der Dinge und ziffernmäßiger Ausdrucksweise immer 
nur auf eine ganz ungefähre Umschreibung der Größenverhältnisse hinaus. Jeder, 
der sich mit Rechnungen des Mittelalters befaßt hat, weiß, daß bei Nachprüfungen 
der von ihnen aufgeführten Summe oft sehr abweichende Ziffern herauskommen. 
Flüchtigkeits- und Rechenfehler sind ganz gang und gäbe. […] Wer die Aufzeich-
nungen eines Tölner, eines Viko von Feldersen, eines Wittenborg, eines Ott Ruhland 
durchblättert, hat Mühe, sich vorzustellen, daß die Schreiber bedeutende Kaufleute 
ihrer Zeit gewesen sind.“10

Dieser Befund gilt aber nicht nur für das Mittelalter, denn auch für die Frühe Neu-
zeit liegen zahlreiche Beispiele einer nicht sehr genauen Handhabung von Zahlen vor. 
Als ein Beispiel dient die Tiroler Handelsbilanz des Jahres 1801.11 Sie umfasst eine rela-
tiv lange Auflistung der importierten und exportierten Waren sowie deren Wert. Die 
Gesamtsummen der unterschiedlichen Warenkategorien sind jedoch mehrmals nicht 
korrekt, und die Endsummen der angegebenen Werte für die Einfuhr beziehungsweise 
Ausfuhr weisen eine Abweichung um einige hunderttausend Gulden auf.12 

Last but not least muss außerdem berücksichtigt werden, dass auch Historikern, 
trotz aller Sorgfalt, bei der Bearbeitung komplexer quantitativer Quellen Fehler 
unterlaufen können.

Für den Umgang mit quantitativen Quellen wäre also ein Gleichgewicht von 
„esprit de géométrie“ und „esprit de finesse“, um es mit Blaise Pascal auszudrücken, 
förderlich.13 Der „esprit de géométrie“ ist unabdingbar, um präzise zu sein: richtige 
Erhebung der Daten, exakte Konversion der Maße, Gewichte und Werte, korrekte 
Verwendung der statistischen Darstellungen usw. Es handelt sich um sehr wichtige 
Aspekte, die aber allein nicht genügen. Ebenso ist ein „esprit de finesse“ erforderlich, 
der hinterfragt, wie und warum die Daten erhoben wurden, inwieweit sie ein wirt-
schaftliches Phänomen korrekt beschreiben etc.

Demnach ist eine gründliche und kritische Analyse der quantitativen Quellen 
unverzichtbar. Dies gilt auch für serielle Quellen, das heißt für Daten, die über einen 
längeren Zeitraum hinweg vergleichbar sind und die den Gegenstand dieses Buches 
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14 Vgl. dazu Bonoldi – Leonardi – Occhi (Hg.), Interessi.

bilden. Hierzu sind zumindest folgende Fragen zu stellen: Aus welchen Gründen 
wurden die Daten erhoben? Blieben die Mess- und Erhebungskriterien konstant? 
Diese beiden Fragen sind eigentlich miteinander verbunden, da die Erhebungs-
kriterien nicht einer abstrakten Form von Genauigkeit entsprechen, sondern viel-
mehr praxisbezogen sind: Präzision wird bis zu jenem Punkt verfolgt, bis zu welchem 
sich diese Vorgehensweise lohnt.

Das Arbeiten mit quantitativen – sowohl seriellen als auch nicht-seriellen – Daten 
ist aus Sicht des Historikers nur dann als eine zulässige Methode zu betrachten, wenn 
das Forschungsobjekt und die benutzten Quellen mit ausreichender Umsicht in 
ihrem Gesamtkontext analysiert werden, um sowohl die Vorgänge und Methoden 
als auch die Zielsetzungen der Datenerhebung selbst überprüfen zu können. Daraus 
lässt sich folgern, dass je umfangreicher der zeitliche und geografische Rahmen eines 
Forschungsfeldes ist, desto problematischer erweist sich dieses philologisch-histori-
sche Unternehmen.

Nach diesen allgemeinen Caveat bezüglich der Nutzung quantitativer und seriel-
ler Quellen sollen erste Ergebnisse eines Forschungsprojektes, die auf der Erhebung 
serieller Daten beruhen, vorgestellt werden. Als Quellenmaterial dienen die Prozess-
akten des Bozner Merkantilmagistrats, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
Rolle süddeutscher Akteure gelegt wird.14 Es handelt sich um eine Fallstudie, für die 
die Vorgänge der Datenerhebung nachvollziehbar sind und für die die Quelle homo-
gene Merkmale im Untersuchungszeitraum aufweist. Zugleich wird davon ausgegan-
gen, dass die erzielten Teilergebnisse auch von allgemeingültigerer Bedeutung sind, 
und zwar sowohl im Hinblick auf die Arbeitsweise von Merkantilgerichtsbarkeiten 
als auch bezüglich des transalpinen Handels in vorindustrieller Zeit.

Wie bereits weithin bekannt, bildeten die Bozner Messen vom 16. bis zum Be- 
ginn des 19. Jahrhunderts einen Knotenpunkt für den Handel zwischen dem medi-
terranen und dem mitteleuropäischen Wirtschaftsraum. Eine Vermittlerrolle übernah-
men die Bozner Messen vor allem im Handel mit Tuchwaren, Metallwaren, Mineralien 
und Lederwaren aus dem Norden sowie in umgekehrter Richtung mit Textilwaren, 
hauptsächlich Seidenstoffen, und Kolonialwaren, die aus Italien stammten oder über 
den Umschlagplatz Venedig eingeführt worden waren. Die günstige geografische Lage 
Bozens stellte eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung des Handels dar. 
Zudem wurde mit dem Ausbau einer Reihe von Institutionen den Anforderungen 
des internationalen Handels entsprochen. Die süddeutschen Handelsstädte (Augs-
burg, Ulm, Nürnberg etc.) und die Schweizer (St. Gallen) einerseits sowie Verona, 
Venedig, die Städte der Poebene und der Toskana andererseits, das heißt einige der  
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15 Eine deutsche Zusammenfassung mit weiteren Literaturangaben bei Bonoldi, Handel.
16 Zu den Statuten vgl. Huter, Quellen, und Barbacetto, Olio, 59–71.
17 Padoa Schioppa, Giurisdizione.
18 Piergiovanni (Hg.), Courts; Ders., Giustizia; Fortunati, Giustizia. Zur florentinischen Mercanzia siehe 

Astorri, Mercanzia; zu jener von Siena Ascheri, Giustizia, und Chiantini (Hg.), Mercanzia; zu Bologna 
Legnani, Giustizia; Dies., Mercanzia. Zur „Camera dei mercanti“ in Mailand siehe Mainoni, Camera; 
Verga, Camera.

19 Zu Genua Piergiovanni, Ufficio; zu Venedig Michelon (Hg.), Capitolare.

dynamischsten Wirtschaftsräume des vorindustriellen Europa, repräsentierten die 
zwei Pole eines Warenflusses, der auch dank einer erfolgreichen Handelspolitik kon-
tinuierlich an Intensität gewann. Erst seit dem späten 17.  Jahrhundert übernahmen 
Bozner Kaufmannsfamilien zunehmend zentrale Funktionen auf den Bozner Messen, 
bis sie diese im späten 18.  Jahrhundert gänzlich unter ihre Kontrolle brachten und 
letztendlich für den Untergang der Messen mitverantwortlich zeichneten.15 Ein ent-
scheidendes Ereignis für die Bozner Märkte bildete der Erlass der Messeprivilegien 
durch Erzherzogin Claudia de’ Medici, Witwe Erzherzog Leopolds V., im Jahr 1635. 
Fortan wurden Streitigkeiten in Marktangelegenheiten von einem Gericht entschie-
den, das sich aus Kaufleuten zusammensetzte, die an den Bozner Messen teilnahmen 
und aus ihren Reihen gewählt wurden.16 Um die Bedeutung und die Funktionsweise 
dieser Institution zu verstehen, werden im Folgenden einige allgemeine Hinweise zur 
Handelsgerichtsbarkeit und dem damit verbundenen Forschungsdiskurs gegeben.

2. „Lex mercatoria“ und Handelsgerichtsbarkeiten 
zwischen Wirtschafts- und Rechtsgeschichte

Die Beilegung von Streitigkeiten unter im Handel tätigen Personen blickt auf eine 
lange und facettenreiche Geschichte zurück. Was Italien betrifft, gab es außer den 
zunftintern gefällten Urteilen, die sich an der Umsetzung der Statuten orientierten 
und die Kontroversen unter den Zunftmitgliedern schlichteten,17 die „Mercanzie“, 
die eine Erweiterung und Verstärkung der korporativen Gerichte darstellten und 
in verschiedenen italienischen Handelsstädten (Florenz, Lucca, Mailand, Bologna, 
Pavia, Perugia, Cremona, Siena etc.) vertreten waren.18 Sie unterschieden sich von 
jenen Ämtern, die sich unter dem Einfluss der lokalen Obrigkeiten mit der Han-
delsgerichtsbarkeit beschäftigten, wie das Genueser „Ufficio di mercanzia“ oder 
die venezianischen „Consoli dei mercanti“.19 Es erweist sich als schwierig, für diese 
Art von Institutionen eine Standardstruktur abzuleiten, da jene Einrichtungen den 
jeweiligen Organisationsformen der territorialen Mächte sowie deren historischen 
Erfahrungen unterlagen. Nichtsdestotrotz scheinen einige grundsätzliche Gemein-
samkeiten zu bestehen. Zu diesen gehören die besondere Zusammensetzung der 
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20 Meyer, Bona fides. Rudolf Meyer zitiert von Giuseppe Casaregis, einem Traktateschreiber des 17. und 
18. Jahrhunderts, eine knappe, aber zutreffende Feststellung, welche auf einer langen Tradition beruhte: 
„Bona fides est primum mobile ac spiritus vivificant commercii.“ Ebd., 62.

21 Vgl. Marchisello, Ordinata celeritas. Zu den Bezügen zwischen der Entwicklung des kanonischen Rechts 
und jener des Handelsrechts siehe auch, was die Verträge und Verpflichtungen im Allgemeinen betrifft, 
Landau, Pacta.

22 Eine Überlieferung der Formel, die die Grundsätze des summarischen Verfahrens zusammenfasst, fin-
det sich z.  B. in den Statuten des Bologneser Handelsgerichts von 1550 (Boris, Attività, 66) sowie im 
achten Kapitel der Bozner Messeprivilegien aus dem Jahr 1635: „Bey diser Iudicatur solle in erweg: und 
erkanntnuß auch allainig wahrere beschaffenheit der Geschicht an ihr selbsten summariter und den Kauff-
mannischen stylo nach verfahren: die Partheyen mit ihren Beschwärden unnd habenden Sprüchen ange-
hört: unnd ohne formierung weitlleüffigen unnd zierlichen Process auch sine figura und strepitu Iudicii 
verabschidet […]“. Sprung, Privileg, 36.

23 Epstein, Regional Fairs; Munro, Institutional Economics. Aus der umfangreichen Literatur zur Messe-
Thematik siehe Société (Hg.), Foire; Johanek – Stoob (Hg.), Europäische Messen; Cavaciocchi (Hg.), 
Fiere; Lanaro (Hg.), Pratica; Grohmann, Fiere.

24 Fortunati, Fairs; Dies., Giurisdizioni.

Gerichtshöfe, der Umstand, dass zur Beilegung der Streitigkeiten die Gewohnheiten 
und der „gute Glaube“ als Basis aller Handelsbeziehungen herangezogen wurden, 
sowie die Einfachheit des Verfahrens.20 Unter diesen Voraussetzungen konnte die 
Handelsgerichtsbarkeit auch Bezug auf die Entwicklung des kanonischen Rechts 
nehmen, das seit den Clementinen „Dispendiosam“ und „Saepe contigit“ zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts eine Form des Schnellverfahrens eingeführt hatte.21 Die in der 
letztgenannten Clementine enthaltene Formel „simpliciter, et de plano, ac sine stre-
pitu iudicij, et figura“ wurde zum allgemeingültigen Leitgrundsatz der Arbeitsweise 
der Handelsgerichtsbarkeiten.22

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die diversen Verfahren, mit denen im 
Laufe der Zeit versucht wurde, Kontroversen unter Händlern, die sich auf den Mes-
sen begegneten, beizulegen. Die Messen waren lange von zentraler Bedeutung für die 
Wirtschaft des vorindustriellen Europa.23 In diesem Kontext machten nicht nur die 
besonderen Eigenheiten des Metiers, sondern auch der Umstand, dass die Parteien 
von weither angereist sein konnten und sich bloß für begrenzte Zeit auf fremdem 
Territorium befanden, eine jeweils spezifische Form der Streitschlichtung erforder-
lich, die von der ansässigen Landesgerichtsbarkeit nur teilweise geleistet werden 
konnte. In dieser Hinsicht spielten diese besonderen, aus den Messen hervorgegan-
genen Gerichtsbarkeiten eine tragende Rolle bei der Festlegung von Praktiken und 
Grundsätzen des Handelsrechts, die wiederum auf die Handelszentren, aus denen 
die Akteure kamen, zurückwirkten.24

Ein häufig zitiertes Beispiel, das in der Literatur weit verbreitet ist und noch heute 
diskutiert wird, betrifft die Messen in der Champagne. Vom 12. bis zum 14.  Jahr-
hundert waren diese zeitlich begrenzten Märkte für den Handel zwischen Nord-
westeuropa und dem Mittelmeerraum von herausragender Bedeutung. Sie bildeten 
einen Ort der Begegnung für flämische, französische, katalanische, deutsche sowie 
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25 Noch immer aktuell Bautier, Foires; vgl. dazu auch Edwards – Ogilvie, Lessons.
26 Milgrom – North – Weingast, Role.
27 Edwards – Ogilvie, Lessons. Eine ähnliche Position wird vertreten im Hinblick auf die für Streitschlich-

tung zuständigen Stellen bei den mittelalterlichen Messen im englischen St. Ives bei Sachs, St. Ives. Eine 
konträre Interpretation wird hingegen vorgestellt in Sgard – Brousseau, Global Economic Governance.

28 Siehe dazu die Kritik von Edwards und Ogilvie an der Pionierstudie Greifs zur Funktion der Reputation 
beim Fehlen eines adäquaten Rechtssystems im Falle nordafrikanischer Kaufleute: Edwards – Ogilvie, 
Contract Enforcement, sowie die darauf bezogene Replik von Greif: Greif, Maghribi Traders.

italienische Akteure und waren ein Symbol für den Wiederaufschwung des Handels 
im Westen. Dazu hatte zunächst in besonderer Weise der Erwerb flämischer Tuche 
durch Handelshäuser aus Mittel- und Norditalien beigetragen. Im Laufe der Zeit 
entwickelten sich diese Messen zudem zu Zentren des Finanz- und Kreditwesens.25 
Ausgerechnet die Verfahren zur Streitschlichtung haben unlängst einen intensiven 
und interessanten historiografischen Diskurs angeregt. In einem vor circa 20 Jah-
ren publizierten Beitrag sind Paul Milgrom, Douglass North und Barry Weingast 
von der Annahme ausgegangen, dass die für Handelsangelegenheiten zuständigen 
Gerichtshöfe ein Ausdruck des freien und selbständigen Agierens der Kaufleute 
gewesen wären. Folglich stellten sie einen Analyseansatz vor, der auf der Spieltheorie 
basierte und imstande war, die potenzielle Funktion von Handelsgerichtsurteilen zur 
Reduzierung der Unsicherheit bei Handelsgeschäften zu erklären.26 In einem kürz-
lich erschienenen Beitrag haben Jeremy Edwards und Sheilagh Ogilvie der These von 
Milgrom, North und Weingast widersprochen und festgestellt, dass auf den Messen 
in der Champagne die Rechtsprechung im Allgemeinen von „öffentlichen“ Akteuren, 
die weitgehend von den lokal ansässigen weltlichen und geistlichen Machtträgern 
ernannt wurden, ausgeübt worden wäre.27 Außerdem verfolgen sie eine seit Jahren 
andauernde Polemik gegen Avner Greif und haben einen Eckpfeiler seiner Analyse 
des mittelalterlichen Handels ernstlich in Zweifel gezogen, nämlich die Vorstellung, 
dass die Repressalien, die gemeinsam von Kaufmannsgruppierungen gegen andere 
Gruppen, deren Einzelmitglieder die Verträge nicht respektiert hatten, ausgeübt wur-
den, aufgrund einer fehlenden Rechtsinstanz für international durchsetzbare Urteile 
ein nützliches Instrument dargestellt hätten, um ein System des unpersön lichen 
Handels, das heißt im Wesentlichen den Markthandel, erfolgreich durchführen zu 
können.28 Abgesehen von einer prinzipiellen Berechtigung der von Edwards und 
Ogilvie vorgebrachten Kritik hat deren Beitrag einige zentrale Fragen über die Funk-
tionsweise des Handelssystems im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa 
aufgeworfen, wie zum Beispiel zu den Beziehungen zwischen dem regulierenden 
Eingreifen der Obrigkeiten und den besonderen Anforderungen der Kaufleute. Ein 
bedeutender Aspekt der Debatte zu diesem Thema scheint sich tatsächlich damit 
zu beschäftigen, inwiefern die Entwicklung des Handelsrechts und der Institutio-
nen zur Konfliktlösung im Hinblick auf obrigkeitliche Bestrebungen wirklich „frei“ 
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29 Vgl. z. B. Kadens, Order, mit Michaels, True Lex Mercatoria, 453–456. Vito Piergiovanni weist im Übri-
gen zurecht auf den Umstand hin, dass die Ausformung der Handelsgerichtsbarkeit, die auch in späterer 
Zeit durch die Dialektik eines in gewissem Maße kodifizierten Rechts und dem Gewohnheitsrecht gekenn-
zeichnet war, kaum verallgemeinernde Bewertungen zulässt, die den jeweiligen geografischen und chrono-
logischen Kontext nicht berücksichtigten. Piergiovanni, Genoese Civil Rota, 201–203.

30 Die positiven Auswirkungen der Nationalstaatenbildung auf den Schutz der Eigentumsrechte und somit 
auf die Prozesse wirtschaftlichen Wachstums bilden zentrale Aspekte in den Studien von North und Robert 
Thomas zur Entwicklung der westlichen Welt: North – Thomas, Rise.

31 Galgano, Lex, 71–83. In gewisser Weise für diesen Vorgang repräsentativ ist ein Erlass Jean-Baptiste Col-
berts, nämlich die „Ordonnance du commerce“ von 1673, die, obwohl sie die frühere Handelsrechtstradi-
tion wiederherstellte, diese unter die Oberaufsicht des Staates stellte. Zur Entwicklung der Handelsgerichts-
barkeiten in der Frühen Neuzeit siehe auch die allgemeinen Betrachtungen bei Piergiovanni, Courts and 
Commercial Law.

32 Zumindest teilweise unterscheiden sich die Ausführungen derjenigen, die, wie Francesco Galgano, erklä-
ren, dass die Entwicklung des Handelsrechts von einem „Klassenrecht“ der Kaufleute abstamme. In diesem 
Fall beruht die Analyse auf einer historischen Betrachtung des Wandels der Grundsätze und der damit 
betrauten Institutionen. Galgano, Lex, bes. 24–69.

und „autonom“ waren. Angesichts der Gefahr einer ideologischen Annäherung an 
das Thema scheint es gerechtfertigt, auch wenn es auf den ersten Blick überflüssig  
anmutet, auf die Ansicht hinzuweisen, dass, historisch betrachtet, Normen und  
Insti tutio nen im Kontext der Handelsgerichtsbarkeit nicht ausschließlich der Privat-
sphäre oder der Öffentlichkeit zugeschrieben werden können, sondern stets das 
Ergebnis einer Interaktion beider Bereiche sind.29 Doch muss der Umstand berück-
sichtigt werden, dass sich im Zuge des Staatsbildungsprozesses seit dem Spätmittel-
alter eine schrittweise Erweiterung „staatlicher“ Kontrolle auch über die Gesetz-
gebung sowie Gerichtsbarkeiten vollzog, die einerseits zu mehr Rechtssicherheit 
führte und Urteilsvollstreckungen begünstigte,30 andererseits aber die Freiräume ver-
schiedener gesellschaftlicher Gruppierungen, die Kaufmannschaft eingeschlossen, 
signifikant beschnitt.31 Dieser Vorgang spiegelt sich auch in der Zusammensetzung 
und der Arbeitsweise der mit Handelsstreitigkeiten befassten Gerichte.

Zu diesen Fragestellungen wurden in jüngster Zeit sowohl seitens der Rechts-
geschichte als auch der Wirtschaftsgeschichte intensive Diskussionen geführt, welche 
die Problemstellungen und Erklärungsversuche beleuchtet haben, die in mehrfacher 
Hinsicht miteinander verbunden sind: Im rechtshistorischen Kontext hat in den letz-
ten zwanzig Jahren erneut die Debatte um die potenzielle Existenz – im Sinne einer 
historischen Größe – einer Lex Mercatoria an Gewicht gewonnen. Letztere verstehe 
sich als ein organisches Regelwerk, das im Hinblick auf Geschäftsvorgänge auf inter-
nationaler Ebene anerkannt und angewandt wurde und dessen Genese in einem vage 
definierten „Mittelalter“ gesehen wird. Ihre Besonderheit liegt im Umstand, dass sie 
grundlegend von einer hierarchischen Struktur der Rechtsprechung losgelöst ist, 
indem sie keinem spezifischen Machtträger untersteht, sondern in erster Linie dem 
Wunsch der Kaufleute nach Selbstregulierung entspricht.32 Diese „private“ Kenn-
zeichnung der Lex Mercatoria wurde von verschiedenen Forschenden auch den 
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33 Die Literatur zur Thematik ist recht umfangreich. Hier seien nur Trakman, Law, und Benson, Evolution, 
als Vertreter der Theorie einer Lex Mercatoria genannt, die sich auf Druck der Akteure ausgebildet hätte 
und im Mittelalter auf internationaler Ebene angewandt worden wäre: Bruce L. Benson z. B. betitelt so 
das dritte Kapitel seines Beitrages: „The Law Merchant. Voluntarily Produced Law for the Commercial 
Revolution“. Diese Hypothesen werden etwa von Cordes, Suche, und Donahue, Lex Mercatoria, kritisch 
beurteilt. Das Thema wurde u. a. in einem eigenen Themenheft des Chicago Journal of International Law 
(5/2004) mit dem Titel „The Empirical and Theoretical Underpinnings of the Law Merchant“ behandelt 
sowie in diversen Beiträgen bei Piergiovanni (Hg.), Lex Mercatoria.

34 Ogilvie, Whatever. Aus einer neueren Studie, die für einen umfangreichen Bestand von Akten kaufmän-
nischer Zünfte zwischen 1250 und 1800 durchgeführt wurde, scheint ersichtlich, dass, zumindest bis 1650, 
kein spezifisches Institutionenmodell vorlag. Dies würde einer „evolutionären“ Deutung des Institutionen-
wandels widersprechen und die von den Akteuren angewandte Vielfalt an Strategien unterstreichen. Vgl. 
Gelderblom – Grafe, Rise.

Richtern zugeschrieben, weil die Handelsstreitigkeiten oft vor Gerichten ausgetragen 
wurden, die sich vollständig oder vorrangig aus Kaufleuten zusammensetzten und 
sich damit stark von den anderen Gerichtsinstanzen unterschieden.33 Ein besonderer 
Aspekt dieses Ansatzes besteht darin, dass das System der Lex Mercatoria und der 
mit ihr verbundenen Handelsgerichte, unabhängig von seiner historischen Bedeu-
tung, oft als Modell eines weitgehend vom staatlichen Kontext abgelösten internatio-
nalen Handelsrechts herangezogen wurde, das sich heute auf der Grundlage eines 
Amalgams aus Regeln und Verfahren, die mehr oder weniger unmittelbar von den 
Akteuren des internationalen Handels festgelegt wurden, entwickeln würde.

Wie bereits angedeutet gerieten jüngst die Formen und Verfahren der Konflikt-
regulierung im Handelsbereich auch in den Fokus der Wirtschaftsgeschichte – aller-
dings nicht ohne polemische Äußerungen, die sich insbesondere auf den institutio-
nellen Aspekt bezogen.

Der Bezugsrahmen der hier erstmals vorgestellten Untersuchung über süddeut-
sche Händler am Bozner Merkantilmagistrat, musste sich dem institutionellen Kon-
text widmen, denn in gewisser Weise ist die Theorie der Institutionen in den letzten 
zwei Jahrzehnten eine Art Totem der ökonomischen und historischen Wissenschaf-
ten geworden und zwar so weit, dass die Institutionen und der institutionelle Wandel 
einerseits die Rolle eines Deus ex machina der Entwicklung angenommen haben, 
während andererseits auch Institutionen, die in der Vergangenheit als ein Faktor 
der Rückständigkeit und Verzögerung betrachtet wurden, eine Aufwertung erfahren 
haben (darunter z.  B. die Leibeigenschaft). In jüngster Zeit jedoch, mit einer Art  
Pendelbewegung, die typisch für alle Paradigmen – historiografisch oder nicht – 
ist, traten Stimmen auf, welche die finstere Seite der Institutionen hervor gehoben 
haben. Sie kritisieren den etablierten Ansatz und betonen, dass in vielen Fällen 
die Institu tionen eher zur Verteidigung bestimmter Interessen gedient und somit 
die allgemeine Entwicklung behindert hätten.34 Abgesehen davon, dass sie jeweils 
die dynamischen oder statischen, die gleichwertigen oder abweichenden Aspekte 
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35 Eigens den Zünften, insbesondere den kaufmännischen, und ihrer Bedeutung als Schlüsselinstitution ist 
nun eine wichtige Monografie gewidmet: Ogilvie, Institutions.

36 Auch die jüngst von Edwards und Ogilvie an Milgrom, North und Weingast vorgebrachte Kritik stützt sich 
auf die Literatur, führt aber keine fundierte Analyse von Primärquellen durch.

37 Die Hauptvertreter des erwähnten polemischen Diskurses Greif und, in neuerer Zeit, Ogilvie haben zwar 
unterschiedliche Interpretationen geliefert, bieten aber ein gutes Beispiel dafür, wie sich theoretische Über-
legung und historiografische Untersuchung gemeinsam fortentwickeln können: Greif, Institutions, und 
Ogilvie, Institutions. Für den rechtshistorischen Kontext siehe Kessler, Revolution. Zu interessanten 
Ergebnissen haben auch die Forschungen zu handelsbezogenen Verfahren des Reichskammergerichts 
geführt. Zur Thematik der Wechselgeschäfte vgl. z. B. Amend-Traut, Wechselverbindlichkeiten.

heraus stellen, erscheint es notwendig, die bisher vorgestellten, zumindest stilistisch 
ausgefeilten Theorien einer genauen empirischen Prüfung zu unterziehen. Oft sind 
diese Überlegungen entweder auf der Basis von eher vereinfachenden Hypothesen 
zum Verhalten der handelnden Personen oder nur unter Berücksichtigung formaler 
und normativer Aspekte, die das Funktionieren der Institutionen regelten, entstan-
den. Dies betrifft zum Beispiel die Zünfte,35 den Gemeinschaftsbesitz sowie die Insti-
tutionen, welche die Konflikte unter Händlern regelten, die hier von besonderem 
Interesse sind. Das gilt sowohl für die Wirtschaftsgeschichte als auch die Institutio-
nenökonomik oder die ökonomische Analyse des Rechts, die selten auf empirischen 
Daten beruhen. Insbesondere normative Texte sind in vielen Fällen eine gut erhal-
tene Quellenart, geordnet und oft durch eine logische sowie formale Kohärenz aus-
gezeichnet, die sie zu einem faszinierenden Forschungsobjekt macht. Aber vielfach 
handelt es sich nur um das Konzept einer Organisation, während die tatsächliche 
Praxis nicht selten andere Züge aufwies.

Auch der bereits erwähnten Studie von Milgrom, North und Weingast, die als 
Wegbereiter für diesen Forschungsansatz fungierte und deren innovative Leistung zu 
Recht unterstrichen werden muss, mangelt es an empirischer Grundlage. Dennoch 
kommt dieser Untersuchung das große Verdienst zu, die Arbeitsweise der Institution 
einer formalen Analyse unterzogen zu haben und dabei das Interesse auf mögliche 
Interaktionen zwischen einer relativ neuen Strömung der Wirtschaftswissenschaft, 
welche die Beweggründe sowie das Verhalten der Akteure untersucht, und der Wirt-
schaftsgeschichte gelenkt zu haben.

Wenn auch in der Anfangsphase der von diesem Ansatz vorgeschlagenen, neuen 
Analysemethoden die Notwendigkeit einer empirischen Prüfung der realen Arbeits-
weise der Institutionen anhand der aus den Quellen gewonnenen Daten noch als 
nachrangig betrachtet wurde, so hat sich im Laufe der Zeit dieser Aspekt zu einem 
der Hauptforschungsprobleme entwickelt.36 Nur dort, wo die aus der Institutionen-
ökonomik abgeleiteten Hypothesen durch gründliche Untersuchungen zur Funktion 
von Institutionen überprüft wurden, konnten Ergebnisse, die auch Wirtschaftshisto-
riker zufriedenstellen, erzielt werden.37 
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38 Fortunati, Giurisdizioni, 86f.
39 „Per meglio approfondire i temi della giustizia mercantile sono riferimenti indispensabili le fonti statutarie, 

comunali, corporative e marittime, le sentenze superstiti e la dottrina giuridica, a cui occorre aggiungere 
i risultati degli studi relativi agli aspetti di sviluppo economico e di assetti sociali, fondamentali quando si 
parli di mercanti e di commercio.“ Piergiovanni, Giustizia, 1841. 

40 Im Jahre 1989 schrieb Ascheri zu den „Mercanzie“: „Purtroppo, anche se la documentazione conservata 
è a volte sterminata, su questi enti manca uno studio complessivo che permetta di cogliere aspetti e carat-
teristiche generali oltre alle peculiarità locali, senz’altro molte, e bisogna per ogni realtà rifarsi a pubblica-
zioni talora vecchie o incapaci di cogliere il rilevo più generale dell’istituzione.“ [„Obwohl der überlieferte 
Quellenbestand manchmal sehr groß ist, fehlt zu diesen Behörden leider eine umfassende Unter suchung, 
die neben zahlreichen Erkenntnissen zu den lokalen Besonderheiten auch allgemeinere Schlussfolgerun-
gen zulassen würde, sodass für alle Fragen auf inzwischen veraltete Publikationen oder solche, die keine 
Verallgemeinerungen bieten, zurückgegriffen werden muss.“] Ascheri, Giustizia, 28. Auch wenn in 
den vergangenen Jahren einige wichtige lokale Forschungen (wie z. B. von Antonella Astorri für Florenz 
oder Alessia Legnani für Bologna) die Kenntnisse zu den einzelnen Institutionen stark verbessert haben,  
bleibt die prinzipielle Aussage des von Ascheri vorgebrachten Einwandes bestehen. Allgemein zur „empi-
rical inadequacy“ von Betrachtungen zur Lex Mercatoria, insbesondere von Vertretern der historischen 
Wirklichkeit als eines transnationalen Normensystems, äußert sich auch Michaels, True Lex Mercatoria, 
452–460.

Potenzielle Risiken betreffen sowohl die Wirtschafts- als auch die Rechts geschichte. 
Auf einer Tagung, die vor einigen Jahren zu den Bozner Messen und ihrer Verortung 
im europäischen Messesystem stattfand, zitierte Maura Fortunati die Äußerungen 
von Mario Ascheri, der für den mangelhaften Forschungsstand zur Arbeitsweise von 
Handelsgerichtsbarkeiten gleichermaßen Rechts- und Wirtschaftsgeschichte verant-
wortlich machte. Letztere wären mehr an Kaufleuten, Märkten und Gütern als an den 
Strukturen der Handelsgeschäfte interessiert, während sich Rechtshistoriker mehr 
mit Rechtsinstrumenten und Normen als mit der Institution an sich beschäftigten.38 
Vito Piergiovanni hat die Notwendigkeit einer Verbindung verschiedener Analyse-
methoden betont, um ein fundiertes Forschungsergebnis erzielen zu können: „Um 
die Themen der Handelsgerichtsbarkeit besser ergründen zu können, ist es uner-
lässlich, auf Quellen wie Statuten, kommunale Dokumente, Zunft- und Seehandels-
akten, überlieferte Gerichtsurteile sowie die Rechtslehre Bezug zu nehmen. Zudem 
ist es nötig, die Forschungsergebnisse zu grundlegenden Aspekten der wirtschaft-
lichen Entwicklung und sozialen Bedingungen zu berücksichtigen, wenn man über 
Kaufleute und Handel spricht.“39

Heutzutage interessieren sich nicht wenige Ökonomen, Wirtschafts- und Rechts-
historiker für die Arbeitsweise der Institutionen, die den Schutz des Eigentumsrechts 
sowie, in letzter Konsequenz, den Ablauf des Geschäftsbetriebs regelten und regeln. 
Während in den letzten 20 Jahren im Hinblick auf Konzepte und Theorien fruchtbare 
Ergebnisse erzielt werden konnten, gilt dies leider weniger für die empirische Über-
prüfung der vorgelegten Analysen.40 Seitens der Rechtsgeschichte wurde zuweilen 
eine starke Idealisierung der mittelalterlichen Lex Mercatoria vollzogen, die durch 
eine Vermischung positiver und normativer Untersuchungen in einen metahisto-
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41 „For a long time, the existence of lex mercatoria, rather like the existence of God, seemed to depend lar-
gely on the will to believe. Much early writing on the subject was characterised by an ideological, almost 
mystical zeal. It was advocatory rather than descriptive or analytical. In this mode, a historical model only 
needs to offer ideal characteristics of the phenomenon that is advocated. It does not need to be more than 
an idea.“ Wasserstein Fassberg, Lex Mercatoria, 68.

42 Trakman, Law; Benson, Enterprise, geht weiter, indem er die mittelalterliche Lex Mercatoria als Bei-
spiel für die prinzipielle Möglichkeit einer nicht-staatlichen Justiz heranzieht. Zu den Risiken einer Ver-
mischung der Zeitebenen hat sich bereits Piergiovanni in seiner Einleitung geäußert: Piergiovanni (Hg.), 
Lex Mercatoria, 7–9. Für eine kritische Analyse vgl. auch Michaels, True Lex Mercatoria.

43 Als Beispiel für den Quellenzugang Basile – Bestor – Coquillette – Donahue, Lex Mercatoria. Gegen-
stand umfassender Analysen waren auch Werke wie Stracca, Mercatura (siehe dazu auch Donahue, 
Benvenuto Stracca), oder Marquard, Tractatus, den Mohnhaupt, Jura mercatorum, analysiert.

44 Vgl. Boris, Attività, 70.
45 Die verschiedenen Ansätze im historisch-wirtschaftswissenschaftlichen Kontext werden von Antje Man-

gels und Oliver Volckart erläutert: „The historian formulates hypotheses with the aim of clarifyng historical 
developments and leaves them to be tested against primary sources. Some economists, by contrast, seem to 
tend toward formulating historical hypotheses rather with the aim of illustrating their theories, and that is 
why historians feel so uncomfortable with this kind of literature.“ Volckart – Mangels, Roots, 446.

rischen Gegenstand transformiert wurde,41 um damit vorrangig die Notwendigkeit 
und Legitimität einer zeitgenössischen Lex Mercatoria befürworten zu können.42 
Darüber hinaus wurden interessante Forschungsarbeiten zu normativen Quellen 
und juristischen Abhandlungen, die in der Vergangenheit eine Systematisierung der 
Thematik anstrebten, erstellt.43 Hingegen scheinen sich nur wenige Studien mit den 
tatsächlich anerkannten und angewandten Regeln sowie mit der Arbeitsweise der 
Handelsgerichte beschäftigt zu haben, das heißt mit der Umsetzung der aus unter-
schiedlichen Quellen – einschließlich des Gewohnheitsrechts – und der Rechtslehre 
hervorgegangenen juristischen Grundsätze. Die Analyse der Prozessakten trägt  
entscheidend dazu bei, sowohl den Charakter der aus dem Handel resultierenden 
Konflikte als auch deren Beilegungsmöglichkeiten zu verstehen. Die Prozesszeiten 
und -kosten, der Formalisierungsgrad des Verfahrens, die Typologien der zuge- 
lassenen Beweise und angewandten Grundsätze, Vertragsart und -wert, das Han-
delsgut, die Herkunft der Parteien etc. liefern wichtige – quasi unverzichtbare – 
Informationen sowohl für den Rechts- wie auch den Wirtschaftshistoriker. Es ist je- 
doch offensichtlich, dass sich dabei einige größere Probleme aus der Überlieferung 
der Handelsgerichtsakten ergeben, die auch dem Umstand geschuldet sind, dass 
das für diese Gerichte typische Schnellverfahren per se den Umfang an Schriftgut 
begrenzte.44

Auch auf wirtschaftshistorischer Seite hat sich die Tendenz gezeigt, vereinzelte 
Belegstellen zur Stützung von vielleicht erlesenen, aber vorrangig theoretischen Er- 
wägungen heranzuziehen. Eine präzisere und umsichtigere Untersuchung der Quel-
len, insbesondere der Prozessakten, sollte hingegen mit Hinblick auf die Begründung 
eines theoretischen Fundaments geleistet werden, um ein zu hohes Maß an Abstrak-
tion sowie eine Verzerrung der historischen Wirklichkeit zu vermeiden.45

Gerichtsakten als serielle Quelle



148

46 SLA, MMBz, Akten (1633–1850).
47 Riedmann, Beziehungen. 

3. Süddeutsche Kaufleute und Bozner Merkantilmagistrat: 
Einige quantitativ ausgerichtete Überlegungen 
zu den Prozessdaten

Das am „Dipartimento di Economia e Management“ der Universität  Trient durch-
geführte Projekt „Endogenous Institutions in Trade Networks: some Lessons from 
History“ hatte es sich zum Ziel gesetzt, anhand einer breitangelegten Analyse der 
Prozessakten des Merkantilmagistrats, diese Institution theoretisch und empirisch  
zu erforschen. Beteiligt waren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verschie- 
dener Disziplinen: von der Makroökonomie bis zur Verhaltensökonomie, von 
der Wirtschafts- bis zur Rechtsgeschichte. Interdisziplinarität ist bekanntlich 
oft erwünscht, wird aber eher selten praktiziert. Die Gründe dafür liegen auf der  
Hand: Es ist nicht leicht, in einer Welt der Überspezialisierung für die verschiedenen 
Visio nen, Techniken und Sprachen einen gemeinsamen Nenner zu finden. In Trient 
wurde dieser Versuch unternommen, und im Folgenden werden nun einige Resul-
tate präsentiert.

Die massenhaft und für einen Zeitraum von über 200 Jahren überlieferten Quel-
len zum untersuchten Gericht erwiesen sich für das Projekt als großer Vorteil. Im 
Bestand des Südtiroler Landesarchivs finden sich Archivalien zu mehr als 13.000 
Handelsprozessen in Bozen zwischen 1633 und 1850.46 Selbst der Aktenbildner, 
der Merkantilmagistrat, wies Züge auf, die ihn zu einem interessanten Forschungs-
gegenstand machen: Im Gegensatz zu vielen anderen Handelsgerichten setzte sich 
der Merkantil magistrat ausschließlich aus Händlern zusammen, ohne eine direkte 
Mitwirkung der politischen Machthaber. Außerdem bestimmten für lange Zeit orts-
fremde Mitglieder, die sich gleichermaßen aus deutschen und italienischen Kauf-
leuten rekrutierten, das Gremium, wobei auf eine strenge Ämterrotation zwischen 
den beiden Merkantilnationen geachtet wurde. Dieses Prinzip erwies sich als beson-
ders geeignet, um eine maximale Unabhängigkeit des Gerichts zu garantieren, und 
trug somit zum Prestige der Institution bei.

Nach der formalen Beschreibung sollen im Folgenden die Prozesse selbst behan-
delt werden, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der süddeut-
schen Kaufleute. Regelmäßige wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem süddeut-
schen Raum und dem südlichen Tirol reichen bis ins frühe Mittelalter zurück.47 Für 
einige süddeutsche Bistümer und Klöster – Augsburg und Freising, Benediktbeuern 
und Tegernsee – lässt sich im Bozner Talkessel mindestens seit dem 9. Jahrhundert 
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48 Weber, Weinbau.
49 Glauser, Handel.
50 U. a. Pickl, Asburgo, bes. 157–170. Eine kritische Analyse der Geschichtsschreibung zu den Fuggern in 

Tirol findet sich bei Palme, Fugger.
51 Huter, Bevölkerungsgeschichte, 83–85; Heiss, Zuwanderung, 51–58.
52 Heiss, Aufstieg, 121–144; Bonoldi, Signori, 30–43.
53 „Gegen Ende dieses Jahres [1642] machte der Kaufmann Hortensius Brocho ein Falliment von mehr als 

vier Tonnen Goldes, wodurch nicht nur die ohnedem verarmte Bürgerschaft großen Schaden erlitte, son-
dern auch verschiedene andere Kaufleute demselben in der Insolvenz nachfolgten, und um sicher Geleit 
gegen ihre Gläubiger einkommen mußten.“ Gullmann, Geschichte, 384. Siehe auch Backmann, Kauf-
leute, 238; Mandich, Geld, 518.

54 Die „Nationen“ wurden in diesem Fall kulturell weit gefasst: Die aus der Schweiz und den österreichischen 
Territorien stammenden Kaufleute wurden als „Deutsche“ registriert, während Händler aus Rovereto, die 
eigentlich Tiroler Untertanen waren, als „Italiener“ angesehen wurden. Zum Begriff der „nationes“ im 
Allgemeinen siehe Petti Balbi (Hg.), Comunità.

Grundbesitz belegen, der vor allem dem Weinbau diente.48 Allmählich, insbeson-
dere seit dem 13.  Jahrhundert, nahmen die Handelsbeziehungen zu, obwohl Tirol 
für Süddeutschland einen eher bescheidenen Absatzmarkt darstellte, dafür aber als 
wichtige Drehscheibe zum italienischen Wirtschaftsraum fungierte.49

Im Laufe des 15. Jahrhunderts intensivierte sich das Engagement süddeutscher 
Unternehmungen in Tirol, indem einige Handelshäuser, vor allem die Fugger, einen 
Großteil des Tiroler Bergbaus unter ihre Kontrolle brachten und auch ihre Position 
im Finanzwesen, insbesondere gegenüber dem Hause Habsburg, weiter ausbauen 
konnten.50

Die mehrschichtigen Beziehungen zwischen Süddeutschland und Tirol begrün-
deten eine kleine, aber nicht unwichtige Zuwanderung nach Bozen: Im Zeitraum 
zwischen 1489 und 1806 stammten rund vier Prozent der neuen Bozner Bürger, das 
heißt 323 Personen, aus Süddeutschland (vorrangig aus Bayern, Schwaben und Fran-
ken).51 Zu diesen gehörten der Augsburger David Wagner, der eine Schlüsselrolle bei 
der Entstehung des Bozner Merkantilmagistrats spielte, und die Familie Zallinger aus 
Füssen, die innerhalb kurzer Zeit in die städtische Handelselite aufstieg.52

Von Anfang an waren süddeutsche Handelshäuser am Merkantilmagistrat betei-
ligt. Zum ersten Konsul des Magistrats in erster Instanz wurde 1633 der „Deutsche“ 
Hortensius Brocho ernannt. Er war italienischer Herkunft und als Kaufmann und 
Bankier in Augsburg tätig, wo er als Beisitzer aufschien, vermutlich ohne jemals Bür-
ger geworden zu sein. Brocho war in der Entstehungsphase des Magistrats sehr aktiv 
und führte unter anderem breit angelegte Wechselgeschäfte auf dem Bozner Markt 
durch, denen später eine bestimmende Rolle bei seinem großen Konkurs im Jahr 
1642 zukam.53

Solange der Merkantilmagistrat fortbestand, war der Anteil der Süddeutschen 
in diesem Gremium zwar schwankend, aber immer bedeutend (Grafik 1). In der 
Anfangsphase wurden sogar zwei Drittel der der „Deutschen Nation“54 zugewiese-
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nen Sitze von Kaufleuten aus dem süddeutschen Raum besetzt. Ihr Anteil sank in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und zu Beginn des 18. Jahrhunderts geringfügig, 
um anschließend wieder ein wenig anzusteigen. Jede der zwei Instanzen des Bozner 
Messegerichts bestand aus drei Mitgliedern – einem Konsul und zwei Richtern. War 
der Konsul der ersten Instanz ein Mitglied der „Deutschen Nation“, sollten die beiden 
Richter Italiener sein. Für die zweite Instanz galt die jeweils umgekehrte Zusammen-

Grafik 1: Süddeutsche Mitglieder des Merkantilmagistrats 1634–1850 (Durchschnittswerte pro Jahr; 
Max.=3). Quellen: Huter, Quellen, 92–115, und Canali, Magistrato, 143–180.

Grafik 2: Herkunft der süddeutschen Mitglieder des Merkantilmagistrats (1634–1850). Quellen: 
Huter, Quellen, 92–115, und Canali, Magistrato, 143–180.
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55 Huter, Quellen, 58f.
56 Zur Familiengeschichte Jenisch – Jenisch (Hg.), Paul Jenisch.

setzung. Jedes Jahr wurden die Ämter der Handelsnationen ausgetauscht, und die 
Mitglieder neu gewählt.55 Mit der Napoleonischen Zeit endete jedoch die süddeut-
sche Beteiligung. Nach Joseph Seebacher aus Augsburg, der im Jahre 1823 amtierte, 
wurde kein einziger Kaufmann aus Süddeutschland mehr in den Magistrat gewählt.

Innerhalb der Gruppe der süddeutschen Mitglieder des Merkantilmagistrats 
dominierten eindeutig die Augsburger. Sie wurden in 130 von 255 Fällen gewählt. 
Darauf folgten Kaufleute aus Kempten, München, Nürnberg usw. (Grafik 2).

Tabelle 1: Süddeutsche Kaufleute, die am häufigsten (> 8-mal) im Bozner Merkantilmagistrat auf-
scheinen

Name Herkunft Periode Mandate
Amman, Gustav Adolf Augsburg 1712–1751 18
Viattis, Paolo Martino Nürnberg 1650–1670 17
Holzhauser, Christoph Friedrich Augsburg 1739–1768 14
Jenisch, Johann Jakob von Kempten 1782–1810 14
Jenisch, Matthias Kempten 1698–1723 13
Haim, Johann Jakob Augsburg 1660–1675 12
Jenisch, Johann Jakob Kempten 1738–1760 12
Gugler, Franz München 1658–1683 9
Jenisch, Matthias von Kempten 1763–1779 9
Koch, Johann Memmingen 1634–1646 9
Provino, Peter Augsburg 1765–1781 9
Wagner, Ernst Bernhard Calw 1787–1804 9

Quelle: Huter, Quellen, 92–115, und Canali, Magistrato, 143–180.

Einzelne Kaufleute erscheinen über einen längeren Zeitraum immer wieder in den 
Magistratslisten (Tabelle 1). Als Beispiel sei der Augsburger Gustav Adolf Amman 
genannt, der von 1712 bis 1751 insgesamt 18-mal im Magistrat saß. Bemerkenswert 
ist auch der Fall der Familie Jenisch aus Kempten, die ein Zweig der Jenisch aus 
Augsburg war. Die Mitglieder der Familie, die 1746 in den Reichsritterstand erho-
ben wurde, wurden in einem Zeitraum von mehr als 100 Jahren – von 1698 bis zum 
Anschluss Bozens an das napoleonische „Regno d’Italia“ im Jahre 1810 – 50-mal in 
den Merkantilmagistrat gewählt.56
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57 Als einzelne Prozesse wurden alle Fälle angeführt, von denen im Archiv des Magistrats ein Registereintrag 
oder ein Faszikel vorliegt. Bei einigen Fällen handelt es sich um Prozesse, die während der vorausgegange-
nen Messen nicht abgeschlossen worden waren. Vgl. Bonoldi, Mercanti.

58 Für alle Auswertungen wurden nur Prozessdaten herangezogen, für die sich das jeweilige Kriterium (Her-
kunft beider Parteien, Verfahrensgegenstand, Verfahrenswert, Prozessergebnis etc.) mit Sicherheit feststel-
len ließ. Daher können die Gesamtzahlen zuweilen differieren.

Im Folgenden werden einige Befunde vorgestellt, die aus der Bearbeitung der 
Prozessakten des Merkantilmagistrats resultieren – mit einer Beschränkung auf 
jene zwei Fünfjahresperioden, die bisher ausgewertet wurden und insgesamt über 
750 Prozesse umfassen. Der erste Untersuchungszeitraum reicht von 1633 bis 1638, 
der zweite von 1697 bis 1701.57

Das Ziel der Datenanalyse liegt vor allem in der Ermittlung der Interaktionen, die 
zwischen den einzelnen Beteiligten und der Institution „Merkantilmagistrat“ bestan-
den.58 Wer bediente sich der merkantilen Rechtsprechung? Scheinen nur die Mitglie-
der der wichtigsten Handelshäuser oder auch weniger bedeutende Händler, wie sie 
zahlreich auf den Messen vertreten waren, auf? Welche Beweggründe veranlassten 
einzelne Beteiligte, von der Rechtsprechung Gebrauch zu machen, und wie oft wurde 
das Gericht bemüht? War eine Gleichbehandlung garantiert oder gab es „Unregel-
mäßigkeiten“ bei den Entscheidungen (aufgrund der Religionszugehörigkeit, Her-
kunft usw.)? Und schließlich: Bedeutete die Institution tatsächlich einen Vorteil für 
den transalpinen Handel? Diesen Fragestellungen wird im Folgenden nachgegangen, 
indem die Gesamtdaten kurz mit denen der süddeutschen Kaufleute in den beiden 
Fünfj ahresperioden 1633 bis 1638 und 1697 bis 1701 verglichen werden.

Zunächst wird eine quantitative Zuordnung vorgenommen. Der erste Zeit-
abschnitt bezieht sich auf die Anfangsphase der Prozesse. In diesen Jahren wurden 
durchschnittlich ca. elf Prozesse während jeder der vier Messen, die jährlich statt-
fanden, geführt. 60 Jahre später hatte sich die Anzahl der Prozesse auf durchschnitt-
lich 26 pro Messe mehr als verdoppelt. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für 
die Verfahren, an denen Parteien aus Süddeutschland beteiligt waren, nachweisen, 
obwohl die Anzahl der Prozesse in der zweiten Periode weniger stark angestiegen  
ist. Wie kann dieser allgemeine Trend erklärt werden: mit einer Zunahme des  
Handels oder nur mit einem höheren Aufkommen an Streitfällen? Eine mögliche 
Schluss folgerung wäre, dass das System den Bedürfnissen der Beteiligten entspro-
chen hat.
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Tabelle 2: Prozesse: Herkunftsorte der Parteien 1633–1638 und 1697–1701 (Gesamtzahl)

1633–1638 1697–1701 1633–1638 1697–1701
Ala (Tn) 0 40 Mattighofen 2 0
Amsterdam 0 4 Memmingen 1 0
Augsburg 34 52 Meran 2 0
Basel 3 0 München 18 15
Bassano (Vi) 0 1 Nomi (Tn) 0 1
Bergamo 6 12 Nürnberg 7 12
Bologna 6 5 Padua 13 1
Bozen 54 66 Piacenza 2 0
Braunau 1 3 Primiero (Tn) 1 1
Brescia 2 8 Rappertsweiler 0 1
Brixen 4 0 Regensburg 0 1
Bussolengo (Vr) 0 1 Reggio Emilia 6 4
Calliano (Tn) 0 11 Ried 0 25
Calw 0 1 Rorschach 1 10
Cembra (Tn) 1 0 Rottenberg 0 4
Chemnitz 0 1 Rovereto 10 31
Desenzano (Vr) 1 0 Sacco (Tr) 10 9
Fassa (Tn) 1 0 Salò (Bs) 5 0
Fleims (Tn) 0 1 Salzburg 1 7
Florenz 0 1 St. Gallen 2 17
Genua 0 1 Schlanders 1 0
Graz 1 0 Schwanenstadt 1 0
Hall 1 2 Schwaz 5 0
Innsbruck 3 11 Siena 1 0
Isny 9 1 Solagna (Vi) 1 0
Kaltern 1 0 Sterzing 1 0
„Kärnten“ 1 0 Tramin 0 1
Kempten 0 2 Trient 18 45
Klausen 1 0 Udine 0 1
Kollmann 4 0 Ulm 0 4
Leipzig 0 10 Venedig 28 21
Lille 0 1 Verona 75 226
Lindau 0 1 Vicenza 3 0
Lovere (Bg) 10 0 Villach 3 0
Lucca 3 13 Weilheim 2 0
Maderno (Bs) 0 1 Wien 3 7
Mailand 14 3 Zürich 0 16
Mantua 12 3 Unbekannt 102 379

Summe 461 1.095

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23. In Fettdruck die Herkunftsorte der süddeut-
schen Kaufleute (exkl. österreichische Erbländer, Salzburg sowie des späteren Innviertels); Abkürzun-
gen: Bg = Bergamo, Bs = Brescia, Tn = Trient, Vi = Vicenza, Vr = Verona.
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59 Huter, Quellen, 116–123, und Canali, Magistrato, 37, 181–197.

Die Prozessdaten liefern interessante Hinweise zur Herkunft der Parteien (Tabelle 2), 
die teilweise nicht mit den bisherigen Erkenntnissen, die auf den Listen der Kontrat-
tanten – den Inhabern des aktiven und passiven Wahlrechts für den Merkantil-
magistrat – beruhen, übereinstimmen.59 Es lässt sich eine starke Präsenz lokaler 
Händler sowie eine relativ niedrige Beteiligung der Augsburger Kaufleute feststellen. 
Der Teilnehmerkreis an den Bozner Märkten und an den Prozessen vor dem Mer-
kantilmagistrat ist groß und reicht von Amsterdam bis Zürich, von Lille bis Venedig, 
von Leipzig bis Wien.

Die Funktion der Bozner Messe kann nur dann in ihrer Komplexität erfasst wer-
den, wenn sie als Messe an einer Grenze, die eine Schnittstelle zwischen zwei Wirt-
schafts- und Handelsräumen darstellte, begriffen wird. Sie bildete einen Ort, an dem 
kulturelle, sprachliche, juristische und monetäre Differenzen mittels einer erfolg-
reichen Mediation überwunden wurden, wie dies auch bei anderen Grenzmessen, 
allen voran Leipzig, geschah. Die ausgewogene Anzahl an Vertretern beider Handels-
nationen im Merkantilmagistrat, nämlich der deutschen und der italienischen, 
beruhte wahrscheinlich auf der Annahme der Begründer des Magistrats, dass sich 
die stärksten Konflikte zwischen Mitgliedern der unterschiedlichen Handelsnatio-
nen ergeben würden, da der intensivste Handelsfluss auf der Nord-Süd-Achse verlief. 
Tatsächlich vermitteln die Prozessakten aber ein differenzierteres Bild (Tabelle 3).

Tabelle 3: Prozesse: Zugehörigkeit der Parteien (Kläger/Angeklagter nach „Merkantilnationen“)

 1633–1638  1697–1701
Anzahl % Anzahl %

Ital./Deu.  62  27,56 100  22,99
Deu./Ital.  52  23,11 106  24,37
Ital./Ital.  59  26,22 171  39,31
Deu./Deu.  52  23,11  58  13,33
Gesamt 225 100,00 435 100,00

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

In den ersten Jahren überstiegen die Prozesse zwischen deutschen und italienischen 
Händlern nur knapp diejenigen innerhalb einer Handelsnation, und an der Wende 
vom 17. zum 18. Jahrhundert überwogen sogar die Verhandlungen Letzterer. Diese 
Fakten weisen darauf hin, dass die Institution auch unabhängig von ihrer Kompen-
sationsaufgabe für beide Nationen funktionierte.
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Tabelle 4: Prozesse: Anteil süddeutscher Parteien

1633–1638 1697–1701
Anzahl % Anzahl %

Süddeutsche
Andere (bekannte)

 71
288

 19,78
80,22

 94
622

 13,13
86,87

Gesamt 359 100,00 716 100,00

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Des Weiteren ergibt sich, dass an 71 beziehungsweise 94 Verfahren süddeutsche Par-
teien beteiligt waren und damit knapp 20 beziehungsweise 13 Prozent der Gesamt-
zahl der Prozesse stellten (Tabelle 4). Folglich lag ein hoher Anteil an Streitfällen, in 
denen nicht süddeutsche Kaufleute, sondern zum Beispiel Schweizer, Österreicher 
oder Tiroler, das heißt andere Mitglieder der „Deutschen Nation“, involviert waren, 
vor.

Tabelle 5: Prozesse: Süddeutsche Parteien 

1633–1638 1697–1701
Anzahl % Anzahl %

Augsburg 34 47,89 Augsburg 52 55,32
München 18 25,35 München 15 15,96
Isny  9 12,68 Nürnberg 12 12,77
Nürnberg  7  9,86 Rottenberg  4  4,26
Weilhem  2  2,82 Ulm  4  4,26
Memmingen  1  1,41 Kempten  2  2,13
Summe 71 Calw  1  1,06

Isny  1  1,06
Lindau  1  1,06
Rappertsweiler  1  1,06
Regensburg  1  1,06
Summe 94

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23. 

Bei Betrachtung der Herkunft der süddeutschen Parteien fällt wieder der starke 
Anteil an Kaufleuten aus Augsburg auf (Tabelle 5). Darauf folgen mit gewissem 
Abstand diejenigen aus München und Nürnberg sowie für die erste Periode auch 
jene aus Isny.
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60 Auf den Bozner Messen wurde der Wechselkurs zu anderen wichtigen europäischen Märkten regelmäßig 
festgelegt. Zu diesen zählten Augsburg, Leipzig, Nürnberg, Venedig, Wien und zeitweise Bologna, Florenz, 
Livorno, Lyon, Neapel, Rom, St. Gallen sowie Amsterdam, Ancona, Bergamo, „Bisenzone“, Breslau, Ham-
burg, London, Paris und Prag. Denzel, Bozner Messen, 133–346.

Tabelle 6: Prozesse: Konfliktgegenstände (Grobgliederung; soweit bekannt)

1633–1638 1697–1701
Alle Süddeutsche Alle Süddeutsche

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Unregelmäßigkeit 
bei der Bezahlung

143 61,11 41 66,13 354 73,90 57 63,33

Mangel an der Ware  43 18,38 18 29,03  74 15,45 11 12,22
Andere  48 20,51  3  4,84  51 10,65 20 22,22
Gesamt 234 62 479 90

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Eine grobe Analyse der Verhandlungsgegenstände zeigt eindeutig, dass sich die 
meisten Streitfälle auf Zahlungen bezogen (Tabelle 6). Dies hängt mit dem Umstand 
zusammen, dass ein Großteil der Handelsgeschäfte bei den Messen mit Krediten und 
Zahlungsaufschüben in Zusammenhang stand, die in der Regel über zwei Messen, also 
sechs Monate, liefen. Die Verfügbarkeit von Bargeld auf dem Markt, die Einbindung 
in den internationalen Wechselmarkt – wie Markus Denzel nachgewiesen hat – und 
ein regulierendes Eingreifen bei Wechseln und Zahlungen seitens der Messe statuten 
haben aus Bozen ein Zentrum für die Abhandlung von Schuldfragen gemacht, die 
nicht unbedingt mit vor Ort durchgeführten Geschäften zu tun haben mussten.60 Auch 
wenn Bozen nie eine Wechselmesse war, so stellten die umlaufenden Kredite dennoch 
einen wichtigen Faktor sowohl für die Geschäfte selbst als auch für die Finanzierung 
der Landesfürsten dar. Dies gilt mit einigen Schwankungen für beide Untersuchungs-
zeiträume und für alle Kaufleute, die süddeutschen eingeschlossen.

Bei einer genaueren Betrachtung der Streitgegenstände zeigt sich, wie im Laufe 
der Zeit die Bedeutung der Wechselgeschäfte und der damit verbundenen Auseinan-
dersetzungen zunahm (Tabelle 7). Das trifft sowohl auf die Gesamtzahl der Prozesse 
als auch auf die von süddeutschen Parteien geführten Verfahren zu. Ungeachtet des-
sen bezogen sich die Streitfälle der letzteren häufig auch auf Textilien. Bei den Waren 
wurde deren Qualität bemängelt. In einer Welt, in der Produkte kaum standardi-
siert waren, war die Qualität das entscheidende Kriterium für die Festsetzung des 
Preises und die Verkaufsmöglichkeiten des Produktes. Daher kam es diesbezüglich 
oft zu Beanstandungen, die vor allem Abweichungen vom Warenmuster, auf dessen 
Grundlage die Geschäfte abgeschlossen worden waren, umfassten. Bei einem Ver-
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gleich der beiden Zeitabschnitte fällt eine Reduzierung der Prozesse auf, in denen 
bestimmte Waren wie Metalle, Getränke und Lebensmittel, Leder usw. eine Rolle 
spielten, während Seide insgesamt an Bedeutung gewann. 

Tabelle 7: Prozesse: Konfliktgegenstände (Feingliederung; soweit bekannt)

1633–1638 1697–1701
Alle Süddeutsche Alle Süddeutsche

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wechselbriefe 
und Devisen

 39 16,32  9 13,04 228 43,18 27 30,00

Kredite und Konkurse  79 33,05 20 28,99 117 22,16 21 23,33
Textilien  36 15,06 13 18,84  26  4,92 15 16,67
Seide  23  9,62 11 15,94  76 14,39 10 11,11
Getränke 
und Lebensmittel

 8  3,35  4  5,80  10  1,89  2  2,22

Gewürze, Drogerieartikel 
und Farbstoffe

 2  0,84  3  4,35  8  1,52  0  0,00

Leder  5  2,09  2  2,90  3  0,57  0  0,00
Metalle  9  3,77  2  2,90  0  0,00  0  0,00
Schmuck  4  1,67  1  1,45  8  1,52  2  2,22
Andere  34 14,23  4  5,80  52  9,85 13 14,44
Summe 239 69 528 90

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23. NB: Die Gesamtsumme fällt höher aus als 
die Zahl der Prozesse, weil manche Verfahren mehrere Kategorien betrafen.

Tabelle 8: Prozesse: Streitwerte (in Gulden; soweit bekannt)

1633–1638 1697–1701
Alle Süddeutsche Alle Süddeutsche

Anzahl  129  34  352  52
Maximum 14.255 9.981 27.693 27.693
Minimum  6  15  1  14
Durchschnitt  1.054 1.228  1.326  1.818
Median  276  211  510  429

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Der Streitwert bei den Verhandlungen wies eine äußerst große Bandbreite auf (Ta- 
belle 8). Die Prozesse mit den höchsten Werten betrafen Kredite und vor allem Kon-
kurse, in die mehrere Kreditgeber involviert waren. Die Messestatuten sahen einen 
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61 SLA, MMBz, Akten, 3.1.20, fol.  55v–56r, 94r, 180v–181r, 208r–v, 209v–210r, 240r–241r; ebd., 3.1.21, 
fol. 38r–v, 67v, 106v–107r, 130r, 161r, 162r–v, 176r. 

62 Ebd., 3.1.22, fol. 27r–28r.

starken Schutz der Messekredite vor, die eine privilegierte Stellung im Vergleich zu 
allen anderen Krediten einnahmen. Dies führte dazu, dass der Merkantilmagistrat 
ein begehrtes Forum für Kreditgeber wurde, die sich Gerechtigkeit versprachen, 
auch wenn es um Konkurse ging, die an einem entfernten Ort stattgefunden hat-
ten. Der höchste Wert eines Streitfalls im Zeitraum zwischen 1697 und 1701 bezog 
sich auf den Augsburger Kaufmann Christian Turm. Nachdem dieser in Konkurs 
gegangen war, versuchte ein ehemaliger Geschäftspartner aus dem Trentino über ein 
Verfahren vor dem Bozner Merkantilmagistrat im Jahre 1700 Schulden von mehr als 
27.000 Gulden einzufordern.61 Am anderen Ende des Spektrums suchten 1701 die 
Veroneser Balestra und Lavezzari um die Bezahlung von 14 Gulden und 25 Kreuzer 
an, die ihnen die Erben von Johann Philipp Holdrieder aus Augsburg noch schuldig 
waren.62

Tabelle 9: Prozesse: Ausgang der Verfahren

1633–1638 1697–1701
Alle Süddeutsche Alle Süddeutsche

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Unsicher  35 14,83  7 10,14 366 66,18 53 58,89
Pro Kläger  97 41,10 27 39,13  85 15,37 17 18,89
Pro Angeklagtem  52 22,03 20 28,99  72 13,02 13 14,44
Einigung  26 11,02  9 13,04  27  4,88  7  7,78
Sonstiges  26 11,02  6  8,70  3  0,54  0  0,00
Gesamt 236 69 553 90

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Doch wie gingen die Prozesse aus? Aufgrund der geringen Kosten und der Schnellig-
keit in der Urteilssprechung eigneten sich die Verhandlungen nicht nur zur formalen 
Lösung von Auseinandersetzungen, sondern auch zur bloßen Durchsetzung eines 
Rechtes und als Basis für eine freundschaftliche oder schiedsgerichtliche Beilegung. 
Aus den Daten lässt sich eindeutig ermitteln, dass die Anzahl der Prozesse ohne 
einen formalen Abschluss wuchs und ein erheblicher Prozentsatz an einvernehm-
lichen Lösungen vorlag (Tabelle 9). Im Hinblick auf die abgeschlossenen Prozesse 
kann festgestellt werden, dass im ersten Untersuchungszeitraum die Ankläger im 
Vorteil waren, denn sie gewannen Mitte der 1630er Jahre in 41 Prozent der Fälle den 
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von ihnen angestrengten Prozess (39 Prozent waren es bei Prozessen mit Parteien aus 
Süddeutschland, wo das Verhältnis Kläger-Angeklagter etwas ausgeglichener zu sein 
scheint). Wie sich die Situation um 1700 darstellt, muss wegen der hohen Unsicher-
heiten über die Prozessausgänge offen bleiben.

Tabelle 10: Prozesse: Ergebnisse der Verfahren aus der Sicht der süddeutschen Parteien

1633–1638 1697–1701
Süddeutsche Süddeutsche

Anzahl % Anzahl %
Unsicher  7 10,14 53 58,89
Pro 21 30,43 20 22,22
Kontra 26 37,68 11 12,22
Einigung  9 13,04  6  6,67
Sonstiges  6  8,70  0  0,00
Summe 69 90

Quelle: SLA, MMBz, akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Ein wichtiger Aspekt für die Bewertung der Funktionsweise eines Gerichts ist die 
Frage nach einer gerechten Behandlung der Parteien beziehungsweise ob einige 
Beteiligte, die zu privilegierten Gruppen gehörten, begünstigt wurden.

Die institutionelle Form des Merkantilmagistrats strebte ausdrücklich ein höchst-
mögliches Maß an Unparteilichkeit, insbesondere im Verhältnis zwischen der ita-
lienischen und der deutschen „Handelsnation“, an. Aus den erhobenen Daten und 
in Übereinstimmung mit anderen Faktoren ergibt sich, dass aus der Perspektive der 
süddeutschen Akteure die Prozessausgänge wenigstens statistisch betrachtet tatsäch-
lich als in etwa ausgeglichen bezeichnet werden können (Tabelle 10).

Es ist außerdem feststellbar, dass die Mitglieder der Handelselite, die  Kontrattanten, 
die das aktive und passive Wahlrecht für den Magistrat innehatten, diesen auch stärker 
als die anderen Mitglieder nutzten. Das gilt weniger für die Anfangsjahre, in denen 
sich die Institution noch konsolidieren musste, als vielmehr für die Folgezeit, in der 
73 Prozent der Kontrattanten einen Prozess anstrengten und die Angeklagten jeweils 
zur Hälfte aus Kontrattanten und Händlern bestanden. Auch in diesem Falle war die 
Verteilung bei den süddeutschen Parteien etwas ausgeglichener. Aus heutiger Sicht 
gestaltet es sich schwierig, die Unparteilichkeit der Institution zu überprüfen, denn 
vielfach ist es nicht möglich, den Status als Kontrattant oder einfacher Messe besucher 
zu ermitteln. Die Vorgänge, die vollständige Informationen (sowohl über den Status 
beider Kontrahenten als auch über den Prozessausgang) liefern, umfassen nur 22 Ver-
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63 Das Verbot, das in der Praxis immer wieder übertreten wurde, wurde eingeführt, weil man einerseits keine 
Konkurrenz mit den Wechselmessen aufkommen lassen wollte (Denzel, Bozner Messen, 87–89), aber 
andererseits auch zur Vermeidung komplizierter und unübersichtlicher Rechtsverhältnisse. Die entspre-

fahren und reichen somit für eine Verallgemeinerung der Aussage nicht aus. Diese 
wenigen Fälle gehen zwar mehrheitlich zugunsten der Kontrattanten aus, können aber 
mit einem Verhältnis von 13 zu 9 noch als relativ ausgeglichen betrachtet werden.

Tabelle 11: Prozesse: Verteilung auf die Instanzen

1633–1638 1697–1701
Alle Süddeutsche Alle Süddeutsche

Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
I. Instanz 217 91,95 63 91,30 473 85,23 81 90,00
II. Instanz  16  6,78  6  8,70  61 10,99  9 10,00
Revision  3  1,27  0  0,00  21  3,78  0  0,00
Gesamt 236 69 555 90

Quelle: SLA, MMBz, Akten, 3.1.1–2, und ebd., 3.1.17–23.

Der Verlauf der Prozesse weist eine positive Bilanz auf, denn die meisten Verhand-
lungen konnten in erster Instanz abgeschlossen werden (Tabelle 11). Nur wenige 
Fälle gelangten zur zweiten Instanz, und noch seltener wurde der Vorgang einer 
Revision unterzogen, nämlich durch den Geheimen Rat in Innsbruck oder gar durch 
die Hofstellen in Wien. Innerhalb der Merkantiljustiz kam Bozen das Verdienst zu, 
ein schnelles und unkompliziertes Verfahren garantieren zu können.

4. Resümee

Auch wenn die Analyse der ermittelten Daten zu den Verfahren des Bozner Mer-
kantilmagistrats noch nicht abgeschlossen ist, können einige wichtige Schluss-
folgerungen bereits gezogen werden. Für eine Untersuchung der Funktionsweise der 
Bozner Messen im historischen Kontext liefern die Prozesse eine Reihe von Angaben 
zu Händlern, Waren, Preisen und Formen der Geschäftsabwicklung, die aus anderen 
Quellen nur schwer oder überhaupt nicht zu ermitteln sind. Daraus ergibt sich ein 
facettenreiches Bild, von dem einige Aspekte hervorgehoben werden sollen: Zunächst 
ist die bereits angesprochene Rolle der Messen als Sammelbecken für Handelskredite 
und Zahlungen zu betonen. Allerdings zeigt sich an verschiedenen Faktoren, wie 
zum Beispiel an der Beibehaltung des Verbots des Indossaments für Wechsel,63 dass 
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chende Bestimmung in der Marktordnung ist eindeutig: „Daß ins köffitg in keinerley weiß girierte oder 
uberwisene Wechselbrieff mögen acceptiert werden die Confusiones unnd Unordnungen so sich dadurch 
begeben möchten zuverhütten […]“. Sprung, Privileg, 41; Mandich, Geld, 532.

sich die Bozner Messen nicht zu einem Finanzzentrum im eigentlichen Sinne ent-
wickelten – so wie es bei den Frankfurter Messen zu beobachten ist –, sondern eine 
eingeschränkte Funktion zur Finanzierung von Handelsgeschäften (und bei Bedarf 
staatlicher Schulden) übernahmen.

Bezüglich der „Leistungsfähigkeit“ der Institution, nämlich ihrer Fähigkeit, die 
Transaktionskosten zu verringern und die aus den Verträgen hervorgehenden Ver-
fügungsrechte zu garantieren, scheinen die bisher erhobenen und zu ergänzenden 
Daten zu belegen, dass das System funktionierte, auch wenn ein potenzieller Vorteil 
für die Kontrattanten – die potenten Kaufleute, die die Besetzung des Merkantil-
magistrats kontrollierten – nicht auszuschließen ist.

Aufgrund der bisher durchgeführten Datenanalyse und unabhängig von spezi-
fischen Waren oder Geschäftsmodalitäten scheint eine starke Einbindung süddeut-
scher Kaufleute in die ökonomischen und institutionellen Strukturen der Messe 
offensichtlich zu sein. 

Im Hinblick auf die in diesem Band thematisierten seriellen Quellen lässt sich 
Folgendes zusammenfassen. Die vorgestellten Daten wurden für zwei Fünfjahres-
perioden mit einem zeitlichen Abstand von 60 Jahren erhoben. Dabei stellt sich die 
Frage, ob die Erhebungskriterien homogen genug sind, um eine Vergleichbarkeit zu 
ermöglichen. Die Antwort fällt positiv aus: Auch wenn sich die Form der Prozess-
protokollierung im Laufe der Zeit teilweise änderte, bezog sich dies lediglich auf die 
Detailliertheit der Verfahrensbeschreibung. Die Grundelemente des Prozesses – Par-
teien, Gegenstand, Wert usw. – blieben hingegen immer bestehen. Außerdem lässt 
sich auch eine gewisse Kontinuität bei der Arbeitsweise der Merkantilkanzler – in 
dieser Epoche waren es hauptsächlich Roveretaner – beobachten.

Ein weiterer zentraler Aspekt ist, ob und inwiefern die Quellen zu den Prozes-
sen für die gesamten Messeaktivitäten repräsentativ sind oder ob sie nur ein Bild 
der „Pathologie“ des Systems wiedergeben. Letzteres stellt ein reales Risiko dar, 
doch muss bedacht werden, dass im konkreten Fall, dank einer vorteilhaften Rechts- 
lage, der Zugang zur Rechtsprechung quasi kostenfrei war und der Prozess in kur-
zer Zeit durchgeführt wurde. Dies bedeutete einen geringen finanziellen Aufwand  
sowie zahlreiche Berufungen, welche vielfach bloß ein Ersuchen der Betroffenen um 
einen Schiedsspruch waren und somit das gesamte Messesystem letztlich flexibler 
machten.

Diese interessanten Befunde beruhen auf einem Kunstgriff, denn die vorgestell-
ten quantitativen Daten stellen eigentlich die Auswertung einer qualitativen Quelle 
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dar. Das hat zwar die Bearbeitung verzögert, aber zugleich eine bessere Kontrolle 
ermöglicht: Abgesehen vom Wert der Verträge und der Quantitäten der Waren sind 
alle angeführten Informationen das Ergebnis einer quantitativen Ver arbeitung von 
qualitativen Daten. Auch wenn dieser Umstand eine gewisse Rolle spielt, so handelt 
es sich bei den Akten des Bozner Merkantilmagistrats trotzdem unbestreitbar um 
eine serielle Quelle.
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Abkürzungen: dän. = dänisch; dt. = deutsch; est. = estnisch; fin. = finnisch; frz. = französisch; ital. = 
italienisch; kroat. = kroatisch; let. = lettisch; lit. = litauisch; ndl. = niederländisch; poln. = polnisch; 
port. = portugiesisch; rum. = rumänisch; russ. = russisch; s. = siehe; schwed. = schwedisch; serb. = 
serbisch; slowak. = slowakisch; slowen. = slowenisch; span. = spanisch; St. = Sankt; tsch. = tsche-
chisch; ukr. = ukrainisch; ung. = ungarisch; weißruss. = weißrussisch.

Aachen · 51, 58
Adler → L’Aquila
Aggsbach · 122
Aix-en-Provence · 395
Aken · 199
Ala · 153
Aldersbach · 287
Almeria · 403
Altenburg · 204
Amberg · 233
Amsterdam · 153f., 156, 339, 346f., 356, 375, 

377, 427, 439, 441, 444, 446, 460, 470–472, 
474f.

Ancona · 156, 439, 441
Andernach · 346
Antorf → Antwerpen
Antwerpen (frz. Anvers) · 70, 230, 331, 337f., 

343, 349–353, 357f., 400, 403, 413, 416, 
418, 439f., 444

Anvers → Antwerpen
L’Aquila · 413
Archangelsk · 368, 437, 441
Arnheim (ndl. Arnhem) · 332f., 335–337, 

344f., 347f., 354
Arnhem → Arnheim
Arnsdorf · 223
Aschach a. d. Donau · 23, 27f., 48–50, 55, 218f., 

225, 227–229, 231–233, 236, 239, 248, 255, 
259, 261f., 264, 268–275, 277–293, 412, 
419, 427f.

Aschbach · 56
Augsburg · 22, 30f., 53, 59, 124f., 139, 148–151, 

153–156, 158, 228, 231f., 246, 248, 265, 
278–280, 291, 308, 311, 323f., 390–392, 
404, 411–416, 418–428, 439f., 444, 446

Augustów · 178
Auschwitz (poln. Oświęcim) · 169
Auspitz (tsch. Hustopeče) · 315

Aussig (tsch. Ústí nad Labem) · 198f., 210
Avignon · 397f., 401

Bad Leonfelden → Leonfelden
Bad Tölz → Tölz
Bad Zurzach → Zurzach
Baden (bei Wien) · 94
Baden (Kanton Aargau) · 71
Bakar → Buccari
Bâle → Basel
Baltijsk → Pillau
Bamberg · 433
Banská Bystrica → Neusohl
Barby · 198f., 201
Bardejov → Bartfeld Bártfa
Bari · 413, 439, 441
Basel (frz. Bâle) · 24, 69–78, 80–82, 84, 
 86–89, 153, 439f., 444, 446
Bassano (del Grappa) · 153
Bergamo · 153, 156, 439, 444, 446
Bergen · 474
Bergen-op-Zoom · 331
Berlin · 203
Bern (frz. Berne) · 71f., 390
Berne → Bern
Bártfa → Bartfeld
Bartfeld (slowak. Bardejov, ung. Bártfa) · 309
Belzig · 211
Benediktbeuern · 148
Berchtesgaden · 119, 222f., 286f., 292
Besançon (s. auch Bisenzone) · 400
Beszterce → Bistritz
Besztercebánya → Neusohl
Biala (poln. Biała) · 489
Biała → Biala
Bielefeld · 512, 523
Bielitz (poln. Bielsko) · 169, 176
Bielsk Podlaski (lit. Bielskas) · 179
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Bielskas → Bielsk Podlaski
Bielsko → Bielitz
Bisenzone (s. auch Besançon) · 156, 436
Bistrița → Bistritz
Bistritz (rum. Bistrița, ung. Beszterce) · 309
Bjeraszje → Brest
Bochnia → Salzberg
Bologna · 140, 146, 153, 156, 175, 399, 439, 441
Bolzano → Bozen
Bordeaux · 470–472, 474
Bozen (ital. Bolzano) · 22, 25, 135, 139–141, 

144, 146, 148–151, 153f., 156–162, 223, 
423, 425, 428, 439–442, 444, 446f.

Brașov → Kronstadt
Brassó → Kronstadt
Bratislava → Pressburg
Braunau · 153, 414f., 418
Breisach am Rhein · 86
Bremen · 471
Brescia · 153, 439
Breslau (poln. Wrocław) · 121, 123, 125, 156, 

170–173, 176, 186, 231, 311, 423, 489, 494, 
500, 502

Bressanone → Brixen
Brest (früher auch Brest-Litowsk [ „Litauisch 

Brest“], lit. Brestas [früher Lietuvos 
 Brasta], poln. Brześć nad Bugiem [Brześć 
Litewski], weißruss. Bjeraszje) · 177f.

Brestas → Brest
Brest-Litowsk → Brest
Brieg (poln. Brzeg) · 176, 419
Brixen (ital. Bressanone) · 123, 153
Brody · 484, 489, 494, 496f., 499–502
Bromberg (poln. Bydgoszcz) · 170
Brno → Brünn
Bruck an der Leitha (ung. Lajtabruck) · 61, 

269, 314f., 317–319, 321, 420
Bruges → Brügge
Brugge → Brügge
Brügge (ndl. Brugge, frz. Bruges) · 342, 348, 

413
Brünn (tsch. Brno) · 61, 416, 418f., 423
Brussel → Brüssel
Brüssel (frz. Bruxelles, ndl. Brussel) · 227, 335f.
Bruxelles → Brüssel
Brzeg → Brieg
Brześć nad Bugiem → Brest
Buccari (kroat. Bakar) · 276
Buda → Ofen
Budweis (tsch. České Budějovice) · 62

Büderich · 345, 355
Burghausen · 235, 412
Burgos · 400, 403
Bussolengo · 153
Bydgoszcz → Bromberg

Cádiz · 262, 421, 470–472, 476
Caldaro → Kaltern
Calliano · 153
Calw · 150f., 153, 155
Carei → Großkarol
Casschau → Kaschau
Cegléd → Zieglet
Cembra · 153
České Budějovice → Budweis
Cheb → Eger
Chemnitz · 153, 231
Chiusa → Klausen
Chomutov → Komotau
Christianopel → Kristianopel
Chrzanów → Krenau
Cividale (del Friuli) · 423
Cluj-Napoca → Klausenburg
Colma → Kollmann
Comacchio · 441
Copitz (bei Pirna) · 208
Coswig (Sachsen-Anhalt) · 199
Cracaw → Krakau
Cremona · 140
Crems → Krems
Czatolin (bei Lowitsch) · 175

Danzig (poln. Gdańsk) · 123, 170f., 175f., 178, 
182, 187, 203, 213, 241f., 338, 372–374, 
469–474, 489, 494–497, 499f., 502

De Gleede · 345
De Kaag · 347
Debrecen → Debrezin
Debrezin (ung. Debrecen) · 308f.
Děčín → Tetschen
Delft · 337
Den Haag · 332, 334, 344, 377
Desenzano · 153
Dessau · 199
Deutsch-Jula (rum. Giula, ung. Gyula) · 308
Deventer · 333, 339
Diebau (poln. Dybow) · 179
Dillingen a. d. Donau · 291, 414
Donaustauf · 234, 246, 258, 275, 424
Donauwörth · 280
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Dordrecht · 331f., 338, 342, 344–346, 351–357
Dresden · 198–201, 207–212
Driel · 333
Dubrovnik → Ragusa
Duisburg · 345f.
Düsseldorf · 345
Dybow → Diebau

Ebelsberg · 421
Eger (tsch. Cheb) · 53, 482, 484
Eger (ung.) → Erlau
Elbing (poln. Elbląg) · 241
Elbląg → Elbing
Eferding · 268
Emden · 339, 341, 463
Emmerich · 340, 345–348, 350, 355
Emmersdorf · 56, 218f., 223f., 260, 412
Empoli · 441
Engelhartszell · 219, 225, 234–236, 249, 259, 

261, 268
Engelszell · 287
Enns · 45, 47, 50f., 56, 58, 60f., 220, 222f.
Eperæspurch (s. auch Ybbs) · 49
Eperies (dt. auch Preschau, slowak. Prešov, 

ung. Eperjes) · 184, 309
Eperjes → Eperies
Erfurt · 120, 213
Erlau (ung. Eger) · 288
Érsekújvár → Neuhäusel

Fassa · 153
Ferrara · 439, 441
Fiemme → Fleims
Firenze → Florenz
Fischamend · 315
Fiume (kroat. Rijeka) · 117, 276, 484, 486
Fleims (ital. Fiemme) · 153
Florenz (ital. Firenze) · 30, 32, 140, 146, 153, 

156, 288, 388, 390f., 393f., 397–400, 402–
406, 435–439, 441, 443f.

Frankenberg · 230
Frankenstein (poln. Ząbkowice Śląskie) · 176
Frankfurt am Main · 61, 69–71, 80, 86, 88f., 

161, 213, 337, 340f., 399, 413
Frankfurt a. d. Oder · 203, 489, 494, 502
Freising · 148, 287
Freistadt · 46, 56f., 61f., 107, 233, 248, 262, 264, 

422, 427
Fürstenzell · 287
Füssen · 149

Gabel (tsch. Jablonné v Podještědí) · 482
Gaming · 52
Gardinas → Garten
Gars am Kamp · 123
Garten (lit. Gardinas, poln. Grodno, 
 weißruss. Hrodna) · 178
Gdańsk → Danzig
Geervliet · 345
Genève → Genf
Genf (frz. Genève) · 71, 81
Genova → Genua
Gent · 342f.
Genua (ital. Genova) · 32, 140, 153, 175, 
 390, 394, 399f., 404–406, 413, 437, 439, 

441, 446
Georgenburg (lit. Jurbarkas, poln. Jurbork) · 178
Giengen · 422
Giula → Deutsch-Jula
Gmunden · 57, 121, 217, 222
Göpfritz · 122
Gorinchem · 332, 338, 343f.
Göteborg · 474
Götzendorf · 420
Gouda · 337
Graz · 92, 153
Gresten · 52
Grodno → Garten
Groningen · 365, 377f., 381
Groß Salze (poln. Wieliczka) · 169
Großkarol (rum. Carei, ung. Nagykároly) · 321
Großsteffelsdorf (slowak. Rimavská Sobota, 

ung. Rimaszombat) · 321
Großwardein (slowak. Veľký Varadín, 
 rum. Oradea, ung. Nagyvárad) · 309
Grünewalde · 199
Grüssau (poln. Krzeszów) · 121
Győr → Raab
Gyula → Deutsch-Jula

Hainburg · 314f., 317–319, 321
Hall in Tirol · 153, 217, 220, 222, 228, 273, 

278–281, 292, 427
Halle a. d. Saale · 208, 210
Hallein · 57, 217, 222f., 278f., 284
Hallstatt · 53, 57, 220
Hamburg · 33, 156, 198, 208, 212f., 265, 372, 

427, 440f., 444, 471, 489, 509, 512, 516
Heilbronn · 291
Heiligenkreuz · 47
Helsingör → Helsingør
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Helsingør (dt./schwed. Helsingör) · 366
Hermannstadt (rum. Sibiu, 
 ung. Nagyszeben) · 309
’s-Hertogenbosch → Herzogenbusch
Herzogenbusch (ndl. ’s-Hertogenbosch) · 351, 

353, 537
Himberg · 420f.
Hollókő → Rabenstein
Hondschoote (ndl. Hondschote) · 337
Hondschote → Hondschoote
Hoorn · 367
Horn → Hoorn
Horní Slavkov → Schlaggenwald
Horvátjárfalu → Jarndorf
Hrodna → Garten
Hull · 472, 474
Hustopeče → Auspitz

Idria (slowen. Idrija) · 425
Idrija → Idria
Iglau (tsch. Jihlava) · 102
IJsseloord · 333, 335
Ingolstadt · 291, 417
Innsbruck · 153, 160
Isny im Allgäu · 150, 153, 155, 415f.

Jablonné v Podještědí → Gabel
Jarndorf (dt. auch Kroatisch-Jahrndorf, 
 slowak. Jarovce, ung. Horvátjárfalu) · 314f.
Jaroslavl (russ. Jaroslawl) · 175
Jaroslawl → Jaroslavl
Jarovce → Jarndorf
Jerichow · 199
Jihlava → Iglau
Jurbarkas → Georgenburg
Jurbork → Georgenburg

Kaiserswerth · 345
Kaliningrad → Königsberg
Kalisch (poln. Kalisz) · 178
Kalisz → Kalisch
Kálló · 321
Kaltern (ital. Caldaro) · 153
Kamienna Góra → Landeshut
Karlshamn · 473–475
Karlskrona · 473–475
Kasimir → Kazimierz
Käsmark (dt. auch Kesmark, 
 slowak. Kežmarok, ung. Késmárk) · 172
Kassa → Kaschau

Kaschau (slowak. Košice, ung. Kassa) · 172, 
309

Kauen → Kaunas
Kaunas (poln. Kowno) · 177
Kazimierz (dt. Kasimir) · 172, 174–176, 181
Kazimierz Dolny · 170
Kecskemét → Ketschkemet
Kempten · 150f., 153, 155, 416
Kenty (poln. Kęty) · 169
Kesmark → Käsmark
Késmárk → Käsmark
Ketschkemet (ung. Kecskemét) · 308
Kęty → Kenty
Kežmarok → Käsmark
Kiel · 368
Kiew · 58
Kirchdorf (s. auch Micheldorf) · 117, 261
Kisvárda → Kleinwardein
Kittsee (slowak. Kopčany, ung. Köpcsény) · 

314f., 317–319, 321
Klagenfurt · 92
Klaipėda → Memel
Klausen (ital. Chiusa) · 153
Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, 
 ung. Kolozsvár) · 309, 313
Kleinbasel (Stadtteil von Basel) · 72f.
Kleinwardein (ung. Kisvárda) · 321
Kleparz · 174, 181
Klosterneuburg · 60, 99, 218, 223, 290
København (s. auch Kopenhagen) · 366, 461
Kollmann (ital. Colma) · 153
Kolozsvár → Klausenburg
Köln · 17, 29, 58f., 213, 256, 313, 332, 337, 

339–342, 344–348, 350–353, 355, 357f., 
413, 510

Komárno → Komorn
Komárom → Komorn
Komorn (slowak. Komárno, 
 ung. Komárom) · 308, 314, 317–319, 321
Komotau (tsch. Chomutov) · 482
Königsberg (russ. Kaliningrad) · 372–374, 
 463, 469f.
Konstanz · 205
Kopčany → Kittsee
Köpcsény → Kittsee
Kopenhagen (dän. København) · 366, 377, 461
Korneuburg · 45, 48, 60, 218, 223
Košice → Kaschau
Kowary → Schmiedeberg
Kowno → Kaunas
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Kraiburg · 287
Krakau (poln. Kraków) · 26, 104f., 112, 118f., 

121, 123–125, 169–177, 179–187, 230, 309, 
436, 439, 441, 443

Kraków → Krakau
Kraljevica → Porto Re
Krefeld · 345
Krems a. d. Donau (s. auch Stein) · 17, 23f., 45, 

47, 56, 60, 91, 93–126, 171, 175, 185f., 218, 
220, 222–224, 231, 233, 241, 246, 258, 260, 
264, 266, 275, 280f., 292, 416, 423f., 442

Kremsier (tsch. Kroměříž) · 176
Krenau (poln. Chrzanów) · 169
Kristianopel (dän. Christianopel) · 463
Kroatisch-Jahrndorf → Jarndorf
Kroměříž → Kremsier
Kronborg · 369
Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó) · 309
Krzeszów → Grüssau
Kufstein · 278–280
Kutná Hora → Kuttenberg
Kuttenberg (tsch. Kutná Hora) · 205

La Rochelle · 470f.
Lajtabruck → Bruck an der Leitha
Landeshut (poln. Kamienna Góra) · 121
Langenlois · 105
Lauenburg · 198
Laufen · 53, 222, 271, 278–280, 287, 292
Laxenburg · 420
Lecce · 439
Lechbruck · 278f.
Leeuwarden · 365, 377
Leiden · 341, 347
Leipnik (tsch. Lipník nad Bečvou) · 176
Leipzig · 117, 153f., 156, 203–205, 213, 265f., 

377f., 443, 489, 494, 500, 502
Leitmeritz (tsch. Litoměřice) · 199
Lemberg (poln. Lwów, ukr. Lwiw) · 170f., 175
Leonfelden (heute Bad Leonfelden) · 57
Leslau (poln. Włocławek) · 170, 178
Leutschau (slowak. Levoča, ung. Lőcse) · 172
Levoča → Leutschau
Liebenthal bei Pirna · 208, 211
Liebenwerde → Kenty
Liestal · 86
Lille · 153f., 438–440, 444
Lindau · 153, 155
Lindenberg · 150
Lingen · 339

Lintz → Linz
Linz · 27, 45f., 48–51, 53f., 56f., 60–62, 92, 94, 

100, 105, 107, 110, 116f., 123, 217–225, 
227–229, 231–241, 243–248, 255, 257f., 
260, 262–264, 266–270, 280–283, 285, 
290–293, 411f., 416f., 419–428

Lione → Lyon
Lipník nad Bečvou → Leipnik
Liptau (slowak. Liptov, ung. Liptó) · 172
Liptó → Liptau
Liptov → Liptau
Lisboa → Lissabon
Lissabon (port. Lisboa) · 413, 427, 470f., 476
Litoměřice → Leitmeritz
Liverpool · 472
Livorno · 156, 436f., 439, 441f.
Lizenz (slowak. Lučenec, ung. Losonc) · 321
Ljutomer → Luttenberg
Lobith · 332f., 335, 337
Lőcse → Leutschau
London · 156, 439f., 446, 470–472, 474
Losonc → Lizenz
Lovere · 153
Łowicz → Lowitsch
Lowitsch (poln. Łowicz) · 175
Lübeck · 368, 471
Lučenec → Lizenz
Lublin · 171, 175
Lucca · 140, 153, 175, 396–400, 406, 426, 437, 

439–441, 446
Lucerne → Luzern
Lunz · 52
Luttenberg (slowen. Ljutomer) · 288
Luzern (frz. Lucerne) · 71, 75
Lwiw → Lemberg
Lwów → Lemberg
Lyon (ital. Lione) · 70f., 86, 156, 387–406, 413, 

421, 427, 435, 439–441, 446

Maastricht · 51, 58
Macerata · 441
Maderno · 153
Madrid · 441
Magdeburg · 198f., 201f., 207, 209, 213
Magyaróvár → Ungarisch Altenburg
Mailand (ital. Milano) · 70, 140, 153, 248, 397, 

399, 401, 413, 416, 418, 437, 439, 441, 446
Mainz · 351, 510
Málaga · 476
Mansfeld · 205
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Mantova → Mantua
Mantua (ital. Mantova) · 153, 423
Marburg a. d. Lahn · 91
Marbug (slowen. Maribor) · 288
Mariazell · 96
Maribor → Marburg
Marseille · 395, 439f., 476
Marstrand · 474
Mattighofen · 153
Mautern a. d. Donau · 48f., 60
Mauthausen · 50, 218, 220, 224f., 257, 268
Meißen · 198–201, 209, 212, 229–231
Melk · 51f., 56, 60, 223, 291
Melnik (tsch. Mělník) · 198f.
Mělník → Melnik
Memel (lit. Klaipėda) · 472–474
Memingen → Memmingen
Memmingen · 150f., 153, 155, 411, 413, 418
Meran (ital. Merano) · 153
Merano → Meran
Merseburg · 197
Messina · 436, 441
Metz · 51
Mezőtúr → Thur
Micheldorf (s. auch Kirchdorf) · 117f., 122, 
 261
Mikulov → Nikolsburg
Milano → Mailand
Mogiła · 170
Mohylew · 178
Montepulciano · 288
Moson → Wieselburg
Mühlberg · 198–201, 209
Mülhausen (frz. Mulhouse) · 86
Mulhouse → Mülhausen
München · 109, 150f., 153, 155, 218, 
 279–281, 414–416, 418f., 421

Nagykároly → Großkarol
Nagykőrös · 308
Nagyszeben → Hermannstadt
Nagyszombat → Tyrnau
Nagyvárad → Großwardein
Napoli → Neapel
Narva → Narwa
Narwa (est. Narva) · 373f., 470–474
Naumburg · 205, 213
Neapel (ital. Napoli) · 156, 439, 441
Neiße (poln. Nysa) · 176
Neuburg · 412

Neuhäusel (slowak. Nowé Zámky, 
 ung. Érsekújvár) · 315, 317–319, 321
Neusiedl am See (ung. Nezsider) · 314f., 

317–319, 321
Neusohl (slowak. Banská Bystrica, 
 ung. Besztercebánya) · 172, 183f., 228, 
 263, 419, 424
Neuss · 344
Neustadt a. d. Donau · 417
Nezsider → Neusiedl am See
Niederpöring · 421
Nijmegen → Nimwegen
Nikolsburg (tsch. Mikulov) · 102, 176
Nimwegen (ndl. Nijmegen) · 332f., 335–358, 

378
Nomi · 153
Nördlingen · 70
Novi · 441
Nowé Zámky → Neuhäusel
Nowy Dwór · 179
Nürnberg · 50, 53, 59, 61, 102, 105, 119–125, 

139, 150f., 153, 155f., 174, 222, 228, 230–
233, 265, 278, 280f., 291f., 311, 323f., 411, 
415–419, 422, 427, 435, 442f.

Nußdorf (bei Wien) · 222
Nyen · 470
Nyírbátor · 308
Nysa → Neiße

Obernberg · 412
Oberstockstall · 119
Odense · 376
Ödenburg (ung. Sopron) · 288, 310
Ofen (ung. Buda) · 288, 316, 419
Oldenburg · 471
Olkusz · 169f., 177
Olmütz (tsch. Olomouc) · 121, 176
Olomouc → Olmütz
Opava → Troppau
Oradea → Großwardein
Orsoy · 345f., 355
Osterhofen · 287
Oświęcim → Auschwitz

Padova → Padua
Padua (ital. Padova) · 153
Palermo · 441
Paliano · 288
Pápa · 308
Papenburg · 471
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Paris · 31, 88, 156, 391f., 404, 439f.
Parma · 441
Passarowitz (serb. Požarevac) · 265, 276
Passau · 30, 46, 49–51, 53, 55f., 58, 62, 219–

222, 224, 228, 233f., 256f., 272f., 278–280, 
285–287, 412, 414–418

Patak (dt. auch Patak am Bodrog; slowak. 
Šarišský Potok, ung. Sárospatak) · 308

Pavia · 140, 391
Perpignan · 415
Perugia · 140, 441
Pest · 308, 314
Petronell · 60
Piacenza · 153
Pillau (russ. Baltijsk) · 463
Pilsen (tsch. Plzeň) · 484
Pirna · 27, 197–201, 203, 207f., 210–213
Pisa · 426, 441
Pistoia · 441
Piuro → Plurs
Pizzighettone · 441
Plattling · 420
Plurs (ital. Piuro) · 228
Plzeň → Pilsen
Pöchlarn · 51f.
Połock → Polozk
Polozk (poln. Połock) · 178
Porto Re (kroat. Kraljevica) · 276
Posen (poln. Poznań) · 175, 178
Požarevac → Passarowitz
Poznań → Posen
Pozsony → Pressburg
Prešov → Eperies
Prag (tsch. Praha) · 53, 62, 156, 176, 183, 
 416f., 419, 439–441, 444, 482
Praha → Prag
Prato · 433
Preschau → Eperies
Presslaw → Breslau
Pressburg (slowak. Bratislava, 
 ung. Pozsony) · 28, 60, 101, 217f., 311, 

314–324
Preßnitz (tsch. Přísečnice) · 482
Pretzsch · 198, 209f.
Primiero · 153
Prinn → Brünn
Přísečnice → Preßnitz
Przedbórz · 179
Purgstall · 52
Putzleinsdorf · 272

Puzlstorff → Putzleinsdorf
Raab (ung. Győr) · 308, 314f., 317–321
Rabenstein (ung. Hollókő) · 321
Ráckeve · 308
Raffelstetten · 49f., 55
Ragendorf (ung. Rajka) · 317–319, 321
Ragusa (kroat. Dubrovnik) · 310
Rajka → Ragendorf
Rappertsweiler · 153, 155
Ravensburg · 416
Rees · 345
Regensburg · 50–52, 58f., 61, 121, 123–125, 

150, 153, 155, 222, 227f., 232f., 235, 246, 
263, 265f., 278–285, 290–293, 415f., 418, 
421, 427

Regenspurg → Regensburg
Reggio Emilia · 153
Reggiomonte · 441
Reichersberg · 287
Rheinfelden · 86
Ried im Innkreis · 153
Riga (let. Rīga) · 373–375, 469–747
Rīga → Riga
Rijeka → Fiume
Rimaszombat → Großsteffelsdorf
Rimavská Sobota → Großsteffelsdorf
Rom (ital. Roma) · 156, 413, 439, 441
Roma → Rom
Rorschach · 153, 446
Rosdorf · 48f.
Rosenheim · 235, 287
Rossatz · 223
Roßlau · 199
Rostock · 368
Rottenberg · 153, 155
Rotterdam · 74, 346, 356
Rovereto · 149, 153, 161, 425, 446
Ruhrort · 345f., 355

Sacco · 153
Salò · 153
Saltzburg → Salzburg
Saltzpurg → Salzburg
Salzberg (poln. Bochnia) · 169
Salzburg · 58, 153, 222, 228, 234f., 278–281, 

286f., 292, 411f.
Samosch (poln. Zamość) · 183
Sandomir (poln. Sandomierz) · 170
Sandomierz → Sandomir
St. Florian · 122, 290
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St. Gallen · 101, 139, 153, 156, 231, 439f., 
 444, 446
St. Ives · 142
Sankt-Peterburg → St. Petersburg
St. Petersburg (russ. Sankt-Peterburg) · 373–

375, 470, 472–474
St. Pölten · 94, 96, 99
Saragossa (span. Zaragoza) · 413
Šarišský Potok → Patak
Sarmingstein · 257
Sárospatak → Patak
Sathmar (rum. Satu Mare, ung. Szatmár) · 321
Satu Mare → Sathmar
Scharn [?] · 272
Schärding · 412
Scheibbs · 52
Schlaggenwald (tsch. Horní Slavkov) · 122
Schlanders (ital. Silandro) · 153
Schmiedeberg (poln. Kowary) · 121
Schönebeck · 199
Schönfeld (ital. Tolmezzo) · 119
Schwäbisch Hall · 291
Schwanenstadt · 94, 153
Schwaz · 153
Schwechat · 257, 314f.
Sechshard (ung. Szekszárd) · 308
Senec → Wartberg
Senigallia · 439
Sestri Levante · 441
Setúbal · 367
Sevilla · 403, 413, 421, 427
Sibiu → Hermannstadt
Siena · 140, 153, 439, 441
Silandro → Schlanders
Sillein (slowak. Žilina, ung. Zsolna) · 172
Solagna · 153
Soleure → Solothurn
Sollnock (ung. Szolnok) · 308f.
Solothurn (frz. Soleure) · 86
Sopron → Ödenburg
Spittal a. d. Drau · 260
Spitz · 222f.
Stade · 198
Stauff · 269
Ste Ubes → Setúbal
Stein (s. auch Krems) · 17, 45, 48, 50f., 56f., 

95–101, 105, 110, 115f., 121, 218, 222–225, 
234, 243, 245, 257, 261, 268

Steinamanger (ung. Szombathely) · 311
Steinenvorstadt (Stadtteil von Basel) · 74

Sterzing (ital. Vipiteno) · 153
Stettin (poln. Szczecin) · 203, 373f., 470f.
Steyr · 50, 56, 59, 61, 110, 118, 122–124, 
 220, 222, 232f.
Steyregg · 94
Stockerau · 60
Stockholm · 179, 470f., 473
Strasbourg → Straßburg
Straßburg (frz. Strasbourg) · 71, 80, 86,
  88, 350, 398
Straubing · 423
Strehla · 198
Suben · 287
Swoszowice · 169
Szatmár → Sathmar
Szekszárd → Sechshard
Szempc → Wartberg
Szenc → Wartberg
Szombathely → Steinamanger
Szolnok → Sollnock

Tangermünde · 198f.
Tarłów · 179
Tarvis (ital. Tarvisio) · 61
Tarvisio → Tarvis
Tegernsee · 148, 287
Termeno → Tramin
Tetschen (tsch. Děčín) · 199, 208
Thorn (poln. Toruń) · 171, 176, 182f.
Thur (ung. Mezőtúr) · 308
Tiel · 332f., 335, 345, 354
Tittmoning · 412
Tochheim · 199
Tokaj · 288, 309, 321
Tokaj-Hegyalja → Tokaj
Tolmezzo → Schönfeld
Tolnau (ung. Tolna) · 308
Tolna → Tolnau
Tölz (heute Bad Tölz) · 279
Tönning · 368
Torgau · 27, 198–204, 206f., 209–213
Toruń → Thorn
Tours · 398, 404
Traiskirchen · 94
Tramin (ital. Termeno) · 153
Traunkirchen · 57
Trautenau (tsch. Trutnov) · 121
Trebitsch (tsch. Třebíč) · 122
Třebíč → Trebitsch
Trento → Trient
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Trient (ital. Trento) · 148, 153
Triest (ital. Trieste) · 59, 117, 276, 483f., 486, 

488–490, 497–500, 502
Trieste → Triest
Trnava → Tyrnau
Troppau (tsch. Opava) · 173
Troyes · 404
Trutnov → Trautenau
Tulln · 50, 60
Tyrnau (slowak. Trnava, ung. Nagyszombat) · 

311, 314–321, 324

Udine · 153
Uerdingen · 345
Ulm · 53, 58, 139, 153, 155, 217, 221, 228, 231, 

234, 278–280, 291f., 415–417, 419, 439f., 
444

Ungarisch Altenburg (ung. Magyaróvár) · 225, 
314f., 317–321

Urbino · 441
Ústí nad Labem → Aussig
Utrecht · 340–342, 377

Vác → Waitzen
Vacov → Waitzen
Valladolid · 404
Varel · 471
Veľký Varadín → Großwardein
Venedig (ital. Venezia) · 28, 32, 59, 61f., 96, 

119, 123, 139f., 153f., 156, 217, 220, 226, 
233, 263, 399–401, 411, 413, 415, 427, 
435–437, 439, 441, 446

Venetia → Venedig
Venezia → Venedig
Verona · 139, 153, 439–441
Viborg → Wyborg
Vicenza · 153, 400, 446
Villingen-Schwenningen · 512, 522
Viipuri → Wyborg
Villach · 153
Vilnius → Wilna
Vipiteno → Sterzing
Vitebskas → Witebsk
Vllm → Ulm
Vöcklabruck · 234, 261

Wyborg (fin. Viipuri, schwed. Viborg) · 
470–474

Wachsenberg · 57
Waidhofen a. d. Ybbs · 56, 61, 99, 233

Waitzen (slowak. Vacov, ung. Vác) · 309, 
 314f., 321
Warschau (poln. Warszawa) · 170, 175, 178f., 

181
Warszawa → Warschau
Wartberg (slowak. Senec, ung. Szenc/
 Szempc) · 317–319, 321
Wasserburg am Inn · 235
Weilheim · 153
Weimar · 202, 510
Wels · 56, 61, 99, 122, 416
Wertheim · 288
Wesel · 332, 339, 343–350, 354–358
Wieliczka → Groß Salze
Wien · 17, 24, 45f., 50f., 53, 55f., 58–62, 91, 

95f., 98f., 105, 107, 109, 117, 123–125, 
153f., 156, 160, 171f., 183–185, 217–225, 
228, 231f., 234–236, 239, 241, 245, 257f., 
262f., 266–268, 270, 273, 275f., 280f., 284, 
288–292, 308f., 311–319, 321, 323f., 355, 
411, 413–428, 436, 439–443, 473, 482, 
485f., 489f., 492, 494f.

Wiener Neustadt · 45, 61, 94, 122
Wienn → Wien
Wieselburg (ung. Moson) · 314
Wijk bij Duurstede · 332
Wilhelmsburg · 94
Wilna (lit. Vilnius, poln. Wilno) · 178
Wilno → Wilna
Witebsk (lit. Vitebskas, 
 weißruss. Wizebsk) · 177
Wittenberg · 27, 197–213
Wittenberge · 198
Wizebsk → Witebsk
Włocławek → Leslau
Wöhrd · 415
Worms · 339
Wrocław → Breslau
Würzburg · 419

Ybbs (s. auch Eperæspurch) · 49f., 52, 
 60f., 218, 224f., 233, 257, 268

Ząbkowice Śląskie → Frankenstein
Zaltbommel · 333, 335, 344
Zamość → Samosch
Zaragoza → Saragossa
Zator · 169
Zieglet (ung. Cegléd) · 308
Žilina → Sillein
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Znaim (tsch. Znojmo) · 115
Znojmo → Znaim
Zoug → Zug
Zoutkamp · 463
Zsitvatorok · 263
Zsolna → Sillein
Zug (frz. Zoug) · 71

Zuilichem · 333
Zurány → Zurndorf
Zürich · 71f., 75, 153f., 439f., 444, 446
Zurndorf (ung. Zurány) · 314f.
Zurzach (heute Bad Zurzach) · 71, 89
Zutphen · 333
Zwettl · 100
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